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Sicherheitsdienst RFf

Prag-Bubentich , 25.6.1941.

GD-Leitabschnitt Prag

Sachlenweg

Fernfprecher 77444

B 2

- B-SA 159

An den

Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

4-Gruppenführer K.H. F r a n k

Prag

Büro des Staaisfekuatärs

bein Reichsp oleh.oc

In Bühman und Mähren.

Eing.: 26.JUNI 1941

Thb. n

Betr.: Einguartierungen von Einteiten der Leibstandarte

in Brünn-

Vorgei Ohne.

f/

Die Anwesenheit von Einheiten der Leibstandarte

in Brünn und in Wischau wird in der deutschen Bevöl-

kerung rege besprochen und besonders das einwandfreie

und disziplinierte Auftreten der Männer lobend erwähnt.

In Wischau (CLB Brünn) wird in der deutschen Bevöl

kerung besonders die Zurüekhaltung der li-Männer gegenüber

der tschechischen Weiblichkeit mit Genugtuung vermerkt.
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B.T.c.44-22

Anschriften-Verzeichnis

der

Schutzstaffel der NSDAP.

Stand vom 15. 5. 1941

Nur für den Dienstgebrauch!

Herausgegeben vom Kommandoamt der Allgemeinen-4

Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 188

St. .Vi B- M|41.

42020



DienststelleAnsehriftFernsprecherDer Reichsführer-jy:Chef des Persönlichen Stabes RF4fBerlin SW 11,BerlinPrinz-Albrecht-Str. 812 00 40Abt. Wirtschaftliche HilfeBerlin SW 11,BerlinWilhelmstr. 2812 00 40Volksdeutsche MittelstelleBerlin W 35,BerlinKeithstr. 2926 60 91Reichskommissar für die FestigungBerlin-Halensee,Berlindeutschen VolkstumsKurfürstendamm 142/4396 39 91RohstoffstelleBerlin-Halensee,BerlinKurfürstendamm 142/4396 39 91PresseabteilungBerlin W 9,BerlinHermann-Göring-Str. 812 00 404-Schule Haus WewelsburgWewelsburg, Krs. BürenWewelsburgüber Paderborn/Westf.30Das AhnenerbeBerlin-Dahlem,BerlinPücklerstr. 1689 77 21Dienststelle -Obergruppenführer HeissmeyerBerlin-Grunewald.BerlinKönigsallee 11 a97 78 41Inspekteur für LeibesübungenBerlin SW 68,BerlinInspekteurstabWilhelmstr. 10212 00 38Chef des FernmeldewesensBerlin SW 11,BerlinPrinz-Albrecht-Str. 911 61 01Reichsarzt-4Berlin W 15,BerlinKnesebeckstr. 43-4491 86 41Amt RVBerlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 188198628Ferngespr.:86 84 0286 85 02„Das schwarze Korps“Berlin SW 68,BerlinZimmerstr. 8811 00 22Das 4-Führungshauptamt:Der Chef des StabesBerlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 18886 71 06Amt I Kommandoamt der Waffen-4Berlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 18886 71 06Amt II WaffeninspektionBerlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 18886 71 06Amt III Kommandoamt der Allg. 4Berlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 18887 93 61Ferngespr.:86 84 0286 85 02Amt IV Verwaltungsamt-4Berlin-Lichterfelde-West,BerlinUnter den Eichen 12776 51 01KleiderkasseBerlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 4287 19 24Zweigstelle:München,Karlstr. 10Amt V -ZentralzeugamtBerlin-Lichterfelde-West,BerlinUnter den Eichen 12976 52 61Amt VI Allgemeines AmtBerlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 18886 71 06Amt VII Amt für FührerausbildungBerlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 18887 93 61Amt VIII -SanitätsamtBerlin W 15,BerlinKnesebeckstr. 43-4491 86 41Der $-Standortkommandant BerlinBerlin-Wilmersdorf,BerlinKaiserallee 18886 71 06-1 



3a
Dienststelle
Anschrift
Fernsprecher
Das §-Hauptamt:
Chef des -Hauptamtes
Ergänzungsamt der Waffen-
44-Erfassungsamt
Berlin W 35,
Berlin
4-Schulungsamt
Lüßowstr. 48-49
22 86 21
Amt für Leibesübungen
PostschlieBfach 43
22 86 24
Germanische Freiwilligen-Leitstelle
Hauptfürsorge- und Versorgungsamt
Das jy-Personalhauptamt:
Chef des -Personalhauptamtes
Berlin SW 11,
Berlin
Prinz-Albrecht-Str. 9
1161 01
Personalamt der Waffen-
Berlin SW 11,
Berlin
Prinz-Albrecht-Str. 9
11 61 01
Das Rasse- und Siedlungshauptamt:
Chef des RuS-Hauptamtes
Berlin SW 68,
Berlin
Hedemannstr. 23-24
19 52 51
Verein „Lebensborn" e. V.
München,
München
Herzog-Max-Str. 3-7
13 114-16
Das Reichssicherheitshauptamt:
Berlin SW 11,
Berlin
Prinz-Albrecht-Str. 8
12 00 40
Ferngespr.: 12 64 21
SD-Hauptamt
Berlin SW 68,
Berlin
Wilhelmstr. 102
12 00 38
Das Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft:
Chef des V.- und W.-Hauptamtes
Berlin-Lichterfelde-West.
Berlin
Unter den Eichen 127
76 51 01
Haushalt und Bauten
Berlin-Lichterfelde-West,
Berlin
Unter den Eichen 126 a
76 51 01
Das Hauptamt 4-Gericht:
Chef des -Gerichtes
München 33,
München
Wagmüllerstr. 16
20846, 24760



Ergänzungsstellen:
Nordost
(I)
Königsberg/Pr.
Kastanienallee 26/28
Tel. 20028 u. 21630
Ostsee
(II)
Stettin
Friedrich-Karl-Str. 3
Tel. 28401
Spree
(III)
Berlin-Charlottenburg
So
Tel. 30 32 88
Elbe
(IV)
Dresden A 20
Tiergartenstr. 46
Tel. 40796 u. 48334
Südwest
(V)
Stuttgart O
Gerokstr. 7
Tel. 91071
West
(VI)
Düsseldorf
Graf-Recke-Str. 72
Tel. 61 457 u. 61 458
Süd
(VII)
München 27
Pienzenauer Str. 15
Tel. 480521 u. 480529
Südost
(VIII)
Breslau 18
Eichenallee 5
Tel. 82626
Fulda-Werra
(XI)
Kassel-Wilhelmshöhe
Löwenburgstr. 10
Tel. 36 683
Nordsee
(X)
Hamburg 13
Feldbrunnenstr. 72
Tel. 44 58 82
Mitte
(XI)
Braunschweig
Wolfenbütteler Str. 13
Tel. 7217 u. 2124
Rhein
(XII)
Wiesbaden
Hindenburgallee 59
Tel. 21747 u. 21748
Main
(XIII)
Nürnberg N
Mittl. Pirkheimer Str. 14 a
Tel. 52 456
Donau
(XVII)
Wien 66
Lichtensteiner Str. 49
Tel. A 17499/A 18033/A 18201
Alpenland
(XVIII)
Salzburg-Aigen
Gylenstormstr. 8
Tel. 418
Weichsel
(XX)
Gotenhafen
Adolf-Hitler-Platy 10-12
Tel. 2418
Warthe
(XXI)
Posen
Königsring 22
Tel. 225 u. 3025
Nordwest
Den Haag
Stadhouderslaan 132
(Feldpost-Nr. 26 264)
Tel 115640 u. 557545/46
Nord
Oslo
Parkveyen 41 b
(Feldpost-Nr. 47 260)
Tel. 50229/30
Nebenstelle Nordsee
Kopenhagen AF
Kriegersvey 3
(Feldpost-Nr. 17 632)
Tel. Wehrm.Vermittl.Neb. A 180
Nebenstelle Süd w est
Straßburg
Elsässerstr. 10
Tel.
Außenstelle Rhein
Mets
Prof. Dr. Keune-Str. 31
Tel. 1027



4a0. Ab.Abschnitt Stand.AnschriftFernsprecherDonauWien I,WienParkring 6-8R. 27 57518.Wien I,WienReiterSchauflergasse 6/IIIU. 21 59014.Wien VI,WienNa-Stb.Fillgrader Str. 16R. 26 08314.Wien XV.WienPi-Stb.Storchengasse 21R. 34 024VIIILinz a. d. D.,LinzAuf der Gugl 37033, 3234 u. 327337.Linz a. d. D.LinzAuf der Gugl 3703352.Krems,KremsLandesgericht 105—111334XXXIWien XIII/89,WienHietzingerhauptstr. 22A 53 03011.Wien XIII/89,WienHietyingerhauptstr. 22A 57 057 KI. 289.Wien XIII/89,WienHietingerhauptstr. 22A 57 05799.Znaim II.ZnaimStraße des 9. Okt. 21.067Schließfach 49AlpenlandSalzburg I,SalzburgKapitelplaty 22633 u. 263415.Salzburg,Pi-Stb.Landesbauamt, Mozartplaty 1XXXVGraz (Steiermark),GrazBurg, Postfach 54783000 Nbst. 19638.Graz (Steiermark),GrazBurg. Postfach 54706-21 Nbst. 91/9290.Klagenfurt,KlagenfurtAlter Plat 1/II69394.Leoben (Steiermark),LeobenKaiser-Josef-Park 2455IAXXXInnsbruck,InnsbruckGänsbacher Str. 4f.1401/0276.Salzburg,SalzburgFranz-Josefstr. 15137487.Innsbruck,InnsbruckGänsbacher Str. 41401/02SüdMünchen 27,MünchenMaria-Theresiastr. 1744405-0715.München 27,MünchenReiterMaria-Theresiastr. 17444051. Na-Stb.München 27,MünchenMaria-Theresiastr. 17444051. Pi-Stb.München 27,MünchenMaria-Theresiastr. 1744405IMünchen 27,München 44405Maria-Theresiastr. 17Nbst. 45 u. 561.München.Münchenwährend d.Prannerstr. 20/I11791Krieges b.31.Landshut/Bayern,LandshutAbschn. IRitter v. Eppstr. 1266734.München,MünchenPrannerstr. 20/III11331-4



O. Ab.AbschnittStand.AnschriftFernsprecherXXXIIAugsburg,AugsburgFrölichstr. 55042/4329.Lindau/Bodensee,Inselgraben 1492.Ingolstadt II,IngolstadtSeeholzer Str. 23688106.Augsburg,AugsburgFrölichstr. 55042/43SüdwestStuttgart-O,StuttgartGänsheidestr. 2628041—4314.Stuttgart-O,StuttgartReiterGerokstr. 4528041-432.Stuttgart-O.StuttgartNa-StbGerokstr. 54280412.Stuttgart-O,StuttgartPi.Stb.Gerokstr. 4528041XStuttgart,StuttgartEtzelstr. 77365113.Stuttgart,StuttgartEtelstr. 773651/5263.Tübingen,TübingenQuenstedtstr. 22424XIXKarlsruhe/Bd.,KarlsruheSüdl. Hilda-Promenade 5.5796 u. 846(Eingang Kochstr.)62.KarlsruheBd.,KarlsruheMoltkestr. 3757586.Offenburg/Baden,OffenburgAugustastr. 31386XXIXKonstanz/Bodensee,KonstanzMainaustr. 381462/6365.Freiburg i. B.,FreiburgMereystr. 16653379.Ulm/Donau,UlmNeuer Bau Pol. Dir.3866XXXXVStraßburg,StraßburgMannheimer Str. 3320127 u. 20128122.Straßburg,StraßburgMannheimer Str. 3720127/28123.Kolmar,KolmarHennerstr. 2634 25WestmarkSaarbrücken,SaarbrückenScharnhorststr. 422595/96XXXIV (während d. KriegesNeustadt/Weinstr.,Neustadti. d. Dienstst. d.Haardter Treppenweg 3241510. 44-Stand.)10.Kaiserslautern,Lauterstr. 468785.Saarbrücken,SaarbrückenKönigin-Luisen-Str. 2129527 tags29526 nachtsRheinWiesbaden,WiesbadenUhlandstr. 428940/5013.Mannheim, L. 8. 8.MannheimReiter22 81913.Wiesbaden,WiesbadenNa-Stb.Uhlandstr. 526 602- 5



5a0. Ab.Abschnitt'punnsAnschriftFernsprecherXIKoblenz,KoblenzSA-Ufer 3334825.Trier.TrierEgbertstr. 1148 8333.Darmstadt,DarmstadtLandgraf Philipp-Anlage I/3381 3378.Wiesbaden,WiesbadenWalkmühlstr. 3128 09193.Koblenz,KoblenzSA-Ufer 1572 4632.Heidelberg,HeidelbergHandschuhsheimer Str. 46908WestDüsseldorf,DüsseldorfNeues Pol.Präs.102156.Düsseldorf,DüsseldorfrNeues Pol.Präs.22 6138.Pelkum über Hamm i. W.,AltenböggeReiterLeo Baumgartner-Str. 11854.Düsseldorf,DüsseldorfNa-Stb.Pol.Präs., Mackensenplat 714 230VDuisburg,DuisburgDüsseldorfer Str. 16020 17520.Düsseldorf,DüsseldorfPolizei-Präsidium13 33025.Essen-West,EssenFronhauser Str. 18621 60558.Köln/Rhein,KölnJulius-Schreckplat 144 254HAXMünster/Westf.,MünsterHammerstr. 3923 86719.Münster/Westf.,MünsterStaufenstr. 841 68072.Detmold,DetmoldPaulinenstr. 14269682.Bielefeld,BielefeldHochstr. 106482XXVDortmund,DortmundWestfalendamm 5021747/4830.Bochum.BochumHellweg 4763 45169.Hagen/Westf..HagenKaiserstr. 2925176NordwestDen Haag,Den HaagPlein 1,183250/183259(Post über Kommando d. Schut-polizei Düsseldorf, Mackensen-platy)NordseeHamburg,HamburgHarvestehuder Weg 8 a55 80 554.Hamburg,HamburgReiterTurnierplaty Gr.-Borstel59 92 809.Bremen,BremenReiterSögestr. 5823 7206.Hamburg,HamburgNa-Stb.Feldbrunnenstr. 1344 68 715.Hamburg-Harburg,HamburgPi-Stb.Buxtehuder Str. 337 40 006



O. Ab.AbschnittStand.AnschriftFernsprecherXIVBremen-Horn,BremenSchwachhauser Heerstr. 24046 82024.Oldenburg/O..OldenburgMarienstr. 1527 2755.Verden/Aller,VerdenWindmühlenstr. 1853488.Bremen,BiemenKaiser-Friedrichstr. 1146 707XVHamburg 13,HamburgFeldbrunnenstr. 1344 75 514.Altona/Elbe,HamburgFlottbeker Chausee 2842 05 0528.Hamburg 37,HamburgOberstr. 4055 09 86XXKiel,KielNiemannsweg 81 b690640.Kiel.KielHoltenauer Str. 729650.Flensburg,FlensburgPolizeipräsidium157453.Heide/Holstein,HeideMarkt 322053 u. 2833NordOslo,OsloStorting47 880-47 883Postanschrift: Höh. 4 u. Pol.Füh-rer Nord, Oslo, über Berlin N 4OstseeStettin,StettinFalkenwalder Str. 9632 790/915.Stettin,StettinReiterBismarckstr. 17/III26 05612.Schwerin i. M.,SchwerinReiterGr. Moor 55322512.Stettin,StettinNa-Stb.Paradeplaty 1627 3096.Stettin,SPi-Stb.Wasserstr. 123 674IIIXStettin,StettinPöliter Str. 9021 950/21 8629.Stettin,StettinPöliter Str. 9021 95039.Köslin/PommernKöslinMühlentorstr. 39284977.Schneidemühl,SchneidemühlJastrowallee 33.352441/45IIXXXSchwerin/Mecklbg..SchwerinHorst-Wessel-Str. 1305922.Schwerin/Mecklbg.,SchwerinHorst-Wessel-Str. 1285774.Greifswald/Pommern,GreifswaldWallstr. 19/203083WeichselDanzig.DanzigOpitstr. 2, Schließfach 17823 9512.Danzig,DanzigReiterRennerstiftsgasse 1127 28719.ReiterIAXXZoppot,ZoppotBülowallee 5-751138 u. 511587



6aO. Ab.AbschnittStand.AnschriftFernsprecher36.Danzig,DanzigHorst Hoffmannwall 326 676/77(Führungsstab: Rennerstiftsgasse 11 Tel.: 27 287)64.Berent,(Führungsstab: Danzig,DanzigRennerstiftsgasse 1127 287)71.Elbing,(Führungsstab: Danzig,DanzigRennerstiftsgasse 1127 287)XXXXBromberg,BrombergAdolf Hitler-Str. 4810 009116.Bromberg,117.Konit,118.Pr. Stargard,XXXXIThorn,ThornNürnberger Str. 102832119.Graudenz120.Kulm121.StrasburgNordostKönigsberg/Pr..KönigsbergHindenburgstr. 11241261.Insterburg,InsterburgReiterHindenburgstr. 82 a12 283.Seedranken üb. Treuburg/Ostpr.TreuburgReiter28620.Tilsit Übermemel,ReiterBrückenkopf-Nord7.Königsberg/Pr.,Na-Stb.Hindenburgstr. 117.Königsberg/Pr..KönigsbergPi-Stb.Hindenburgstr. 1144 264VIIKönigsberg/Pr.,KönigsbergSteindamm 731 819 u. 33 91318.Königsberg/Pr.,KönigsbergSteindamm 731 819 u. 33 91366.Bartenstein (geplant)(Führungsstab: Elbing,Erich-Koch-Siedlung 18)IIXXAllenstein/Ostpr.,AllensteinKaiserstr. 3270161.SensburgAllenstein(vorl. Allenstein, Kaiserstr. 32701)115.Zichenau (geplant)XXXXXXGumbinnen (geplant)60.Goldap, vorl.InsterburgInsterburg, Hindenburgstr. 82 a1228105.Memel,MemelGrabenstr. 13109WarthePosen,PosenFrit-Reuter-Str. 2 a656122.Posen,PosenReiterDr. Wilms-Str. 64725017.Posen,PosenNa-Stb.Frity-Reuter-Str. 2 a6561/50XXXXIIGnesen,GnesenHorst-Wessel-Str. 21608



O. Ab.AbschnittStand.AnschriftFernsprecher109.Posen,PosenRobert-Koch-Str. 157358110.Hohensalza,HohensalzaGeorgenstr. 42210111.Kolmar,TrStraße der 4 129XXXXIIILitmannstadt,LitmannstadtKönigsbacher Str. 41145- 60112.Litmannstadt,LitmannstadtHermann-Göring-Str. 97165 85113.Kalisch,KalischBeethovenstr. 278114.Lesslau,LesslauHans-Schemm-Str. 91096SüdostBreslau,BreslauEbereschenallee 1482 41111.Breslau,BreslauReiterEbereschenallee 1780 80210.Breslau,BreslauNa-Stb.Ebereschenallee 1783 31510.Breslau,BreslauPi-Stb.Classenstr. 1555 336VIBreslau,BreslauEbereschenallee 1783 13016.Breslau IBreslauHohenzollernstr. 10380 82343.Frankenstein/Schl.,FrankensteinTschoetschelstr. 740898.Mähr. SchönbergM.-SchönbergLerchengasse 1215XXIHirschberg/Rsgb.,HirschbergHermann-Göring-Str. 3631 878.Hirschberg/Rsgb.,HirschbergHermann-Göring-Str. 36333770.Glogau,GlogauPotsdamstr. 2181295.Trautenau,TrautenauRinnelstr. 5684XXIVOppeln/O.S.,OppelnSchillerstr. 331 5623.Beuthen/O.S.,BeuthenHaus der Schutystaffel393045.Oppeln/O.S.,OppelnSedanstr. 163994102.Jägerndorf/Sudetengau,JägerndorfBräuhausgasse 6279104.Troppau/Sudetengau,CdoUntere Stiegengasse 8527124.Kattowity,KattowitsLüßowstr. 2135 049MainNürnberg,NürnbergErnst vom Rath-Str. 2444241--4517.Regensburg,RegensburgReiterSchillerstr. 3731 3611.Nürnberg,NürnbergNa-Stb.Ludwigstr. 1227 994IXWürzburg,WürzburgBertholdstr. 2/I6082



4a0. Ab.AbschnittStand.AnschriftFernsprecher56.Bamberg,BambergHainstr. 4/I27573.Ansbach,AnsbachAdolf-Hitler-Platy 8241681.Würzburg,WürzburgAdolf-Hitler-Str. 243561IIIAXXBayreuth,BayreuthAltes Schloß33593.Nürnberg,NürnbergErnst vom Rath-Str. 2444 24141.Bayreuth,BayreuthAltes Schloß335968.Regensburg,RegensburgKarthauser Str. 75106■AXXXKarlsbad,KarlsbadDürerstr. 2/1364315897.Eger,EgerTaubenbergstr. 11670101.Saaz,SaazSchillerstr. 315/38275Fulda-WerraArolsen/Waldeck,ArolsenNeues Schloß351/210.Arolsen/Waldeck,ArolsenReiterKasernenstr. 193513.Arolsen/Waldeck,ArolsenNa-Stb.Kasernenstr. 193513.Arolsen/Waldeck,ArolsenPi-Stb.Kasernenstr. 19351XXVIIWeimar,WeimarSophienstr. 8/10113714.Gotha,GothaHermann-Göring-Str. 1195547.Jena,JenaOb. Philosophenweg 5466957.Meiningen,MeiningenLandsberger Str. 69259167.Erfurt,ErfurtFreiligrathstr. 127 260XXXKassel,KasselKölnischestr. 74 1/2349002.Frankfurt/Main,FrankfurtReuterweg 785542235.Kassel,KasselGermaniastr. 13191383.Gießen,GießenGartenstr. 13871MitteBraunschweig,BraunschweigAn der Martinikirche 8.4840/41Landtagsgebäude21.Hannover,HannoverReiterHorst-Wessel-Platy 251012—145.Braunschweig,BraunschweigNa-Stb.An der Martinikirche 8.4840LandtagsgebäudeAIHannover,HannoverHorst-Wessel-Plat 25101212.Hannover,HannoverHorst-Wessel-Platy 251012 10 —



0. Ab.AbsehnittStand.AnschriftFernsprecher49.Braunschweig.BraunschweigLessingplaty 151.Göttingen,GöttingenGoethe-Allee 8/I2007XVIDessau/Anhalt.DessauKavalierstr. 32516017.Celle/Hannover,CelleTrift 20393821.Magdeburg,MagdeburgKleiner Stadtmarsch 83608159.Quedlinburg.Quedlinburg(whrd. d. Krgs.Kaiser-Otto-Str. 8743b. µj-Abs. XVI)SpreeBerlin-Steglity,Berlin 79 12 41Rothenburgstr. 12u. 83 29 047.Berlin-Lichterfelde.BerlinReiterUnter den Eichen 9476 44 948.Berlin-Zehlendorf.BerlinNa-Stb.Kleinausstr. 985 10 028.Berlin SO 16.BerlinPi-Stb.Am Köllnischen Park 767 32 02IIIBerlin-Steglit,BerlinRothenburgstr. 1279 22 55/566.Berlin W 30.BerlinBülowstr. 727 13 9142.Berlin N 31.BerlinStreliter Str. 41 a44 43 4075.Berlin-Stegliy.BerlinAlbrechtstr. 8872 41 52XIIFrankfurt/Oder,FrankfurtRoßstr. 1377527.Frankfurt/Oder,FrankfurtRoßstr. 1377554.Landsberg a. d. W.,LandsbergParadeplat 33659XXIIIBerlin-Steglity,BerlinRothenburgstr. 1279 51 1515.Neu-Rruppin,NeuruppinFriedrich-Wilhelmstr. 78222244.Eberswalde,EberswaldeNeue Schweiterstr. 24299180.Berlin-Wilmersdorf,BerlinSüdwestkorso 5788 1750ElbeDresden A,DresdenDevrientstr. 224.86616.Dresden N 6,DresdenReiterNiedergraben 555 9599.Dresden A 1.DresdenNa-Stb.Devrientstr. 224 866IIChemnity/Sa..CFalkeplat 123 644/457.Plauen/Vogtld.,PlauenDittrichplaty 1349946.Dresden,DresdenDevrientstr. 224.86684.Chemnit/Sa..ChemnityFalkeplat 1/I23 644/45- 11
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0. Ab.
pd
Anschrift
Fernsprecher
XVIII
Halle/Saale,
Halle
Kaiserplaty 6-7
31 461/62
26.
Halle/Saale,
Halle
Händelstr. 32
34 176
48.
Leipzig S 3,
Leipzig
Fockestr. 20
38 887
91.
Lutherstadt Wittenberg,
Wittenberg
Schloßstr. 14-15
2702
XXXVII
Reichenberg
Reichenberg
4689
96.
Brüx,
Brüx
Ludwig-Vogel-Platy 2
43
100.
Reichenberg,
Reichenberg
Franz-Tilk-Str. 13
3624
103.
Aussig,
Aussig
Adolf-Hitler-Str. 164
2761
XXXIX
a) Anschrift bei Benutung der Pro-
tektoratspost:
Prag
Prag
Yorckstr. 22-24
App. 352/3
b Bei Benutung der „Deutschen
Dienstpost Böhmen-Mähren":
44-Abschnitt XXXIX
Durch Deutsche Dienstpost
Böhmen-Mähren
rot umrandet
Prag, Yorckstr. 22—24
Deutsche Postdiensstelle 2
107.
Iglau,
Iglau
Schlageterstr. 14
502
108.
Prag I,
Prag
Pariser Str. 901
63 463/78/79
63 563
nachts 63 462
12 



I A 2 Nr. 39033/41
Berlin, den 4. Oktoberl941
Büco des Staaisfeh aris
Schnellbrief,
beim Reichspro.ch c.
An alle
in Böhmen und Mähuen.
Staatspolizei(leitlstellen
Eing.: 9. OKT. 1941
Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Tgb. Mr.:
An den
Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD
-Dienststelle Paris und Brüssel-
An die
:
Führerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg
Sicherheitspolizeischule in Fürstenberg/Mecklbg.
An das
Jugendschutzlager Miringen
An die
SD-Schulen in Bernau und Fulda
unkschule der Sicherheitspolizei und des SD in Griinberg/Nepomuk
Einsatzgruppen A, B, C und D
Nachrichtlich
\r}$
den Referaten I A 1
I A 2 He
I A 3
2504/164=
"
I A
4
11/91
I A
TO II
im H a u s e
dem A m t V -Geschäftsstelle-
dem H-Fihrungshauptamt -Kommandoamt der Waffen-H- in Berlin,
Prinzregentenstr.1l
der M-Wachkempanie Berlin in Berlin-Lankwitz, Leonorenstr.l7
den Höheren W- und Polizei-Führern.
atrifft: Reservisten der Waffen-ßi, die der Sicherheitspolizei und dem SD
zur Dienstleistung zur Verfügung gestellt sind.
Bezug:
Ohne.
Das 4-Führungshauptamt -Kommandoamt der Waffen-ij
in Berlin hat die der Sicherheitspolizei zur Dienstleistung zugewiesener
#-Reservisten ab l.lo.l94l der W-Wachkcmpanie Berlin in Berlin-Lankwitz
zugeteilt. Die geitherige Erfassung durch das l-Ers.Batl."Nord" in Gosler
bezw. Wehlau/Ostpr. fällt von diesem Zeitpunkt ab fort.
St. S.V\ B-1241.
C/0808



Aa

Soweit t-Reservisten aus der Sicherheitspolizei

eder aus dem SD entlassen werden, sind diese nicht mehr zum 4-Ers.Batl.

"Nord", sondern unter Mitgabe eines Marschbefehls zur 4-Wachkompanie

Berlin in Berlin-Lankwitz, Leonorenstr.l7, in Marsch zu setzen. Ich

weise jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Inmarschsetzungen nur mit

meiner vorherigen Zustimmung erfolgen dürfen. Im Zweifel ist vorher

fernschriftlich hier anzufragen.

Die Einsatzgruppen überweisen die im Einsatz er-

krankten W-Reservisten grundsätzlich dem nächstgelegenen Lazarett der

Wehrmacht wder der Waffen-l. Die Lazarette sind zu ersuchen, die W-Re-

servisten nach abgeschlossener Behandlung der Einsatzgruppe wieder

zur Verfligung zu stellen, oder sie zum Reichssicherheitshauptamt

-Referat I A 2- in Marsch zu 'setzen.

Die Soldbücher der #-Reservisten ersuche ich ein-

zukiehen und vorläufig dort zu verwahren. Über die weitere Behandlung

folgt später besondere Anweisung.

Der gesamte Schriftwechsel mit der 4-Wachkompanie

Berlin ist künftig über das Reichssicherheitshauptamt zu führen.

Im Auftrage:

gez. K r a c k

und Cher

Beglaubigt:

duyold

sKanzleiahgestellte/Now.

42019



St.S. VII B - 12 c/41.

Prag, den 17. März 1942.

oo

1. Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

97. 1 1942

Herrn Ministerialrat Hroch.

In Sachen Fernsprechverbindung Prag - Jungfern-Breschan

beziehe ich mich auf die dort. Zuschrift vom 6.8. v.Js.

- Zeichen III/4/2 C 1 1342 2/0 und stelle anheim, bei

der Adjutantur von H-Obergruppenführer Heydrich zu klä-

ren, ob auf die Fernsprechverbindung noch Wert gelegt

wird. Vom hies. Büro wird die Angelegenheit nicht weiter

verfolgt.

2. Z.d.A.

U



Reichsicherheitsdienst

20

Gruppe Geheime Feldpolizei 3. b. D.

Dienstsielle 5.

Prag IV, don 20.September 1941.

An die

 - Standortkommandantur Prag,

P r B g ,

Nürnbergerstrasse.

Betrifft : H - Wache Schloss Jungfern-Breschen.

Am 22.9.194l nimmt der Herr Reieheprotektor seinen

Vohnaitz wieder im Czernin-Palais,Prag.

Jm Auftrege des Herrn Reichsprotektors bitte ich,

die H-Wache Schloss Jungfern-Breschan am 22.9.194l mit-

tege einzuziehen.

Jeh bitte zu veranlassen,dess in Laufe des Vormit-

tego an 22.9.4l das Wachtlokal usw.dem Diensthabenden

des Reichssicherheitsdienetes in Schloss Jungfern-Bre-

schen übergeben werden und die Standarte des Reichspro-

tektors vor Abrücken der Wache unter Flaggenparade ein-

geholt wird.

Da der Herr Reichsprotektor wieder in Czernin-Palais

wohnt,bitte ich ab 22.9.4l den Poaten am hinteren Auf-

gang zur Kliche der Wohnung des Herrn Reichsprotektors

wieder zu stellen.

gez. Eckold,

- Hauptsturmführer u.

Dienststellenleiter.

A

Dem

oi bryang

Bureau des Herrn Staatssekretärs

/.651 2.07.

im Hause

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

3vGr

Prag,den 20.9.41

7

0

Dienststellenleiter.

St. S. Y■B- 12 t 141



Der Reichsprotektor

in Böhmen ünd Mähren

III 4 / 2 b 1 1342 2/0

Zurück an

Herrn Oberregierungsrat Dr.Gies

im Hause

2 anl.

Bereits vor Eingang Ihres Schreibens sind von hier

aus Ermittlungen angestellt worden,ob es möglich ist,eine

vollständig verkabelte Pernsprechverbindung nach dem Schloß

Jungfern-Breschan zu schalten. Die Ermittlungen stehen kurz

vor dem Abschluß.Wahrscheinlich wird es möglich sein,eine

Doppelader des Fernkabels Prag-Lobositz in der Nähe des

Höhenpunktes Nr. l97 bei Kojetitz herauszuführen. Von dort

aus müßte die Leitung dann in einem neu zu bauenden Luft-

kabel nach Jungfern-Breschan geführt werden. Nach Abschluß

der Ermittlungen gebe ich weitere Nachricht.

Der Nebenanschluß für Herrn Staatsrat Völkers ist

auf Anordnung des Herrn Reichsprotektors - übermittelt durch

Hauptsturmführer Eckold - hergestellt worden.

Im Auftrag

gez.Dr.Hroch

Beglaubigt :

LsL

stagsistent

h

J0

Ranzlel

XII

ire. are 75.9. 1g4s fei derod

lngeicteocr

∠76/05/

Biedecooegelegt am.16.3.42

St.S.VB-12c141.
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Prag, den 4. August 194l.

R. Prot Gr. Post

Eing--4.AUG.1941

K

0

G.R. mit 2 Anlagen

Thy ton 2k2

Herrn Ministerialrat Hroch

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kenntnis

übersandt.

Der Vorgang ist mir von dem 4-Standortkommandanten Prag,

4-Oberführer Scherner, zugeleitet worden.

2c (He)

Prag, 5, August 41.

2 Anl.

Weiter an Sg 2b

wegen der weiteren zuständigen Erledigung(Abschir-

mung der Fernleitung). Der Nebenanschluß für Herrn

Staatsrat Völkers ist auf Anordnung des Herrn

Reichsprotektors -übermittelt durch Hauptsturmfüh-

rer Eekold- hergestellt worden.

F

2c

27357

wnitr

$q$



Reichssicherheitsdienst

22

Gruppe Geheime Feldpolizei 3. b. 0.

Dienststelle 5.

B.Nr. 1179|41

Prag IV, den 3l. Juli l94l.

Düco des Staatsfekretärs

beim Reidhsprotektor

An das

in Bohman und mäkren.

Bureau des Herrn Staatssekretärs

Eing 31. JULI 1941

z.H. 4-Obersturmbannführer Dr. G i e s

im Hause.

Auftragsgemäss lege ich die Abschrift eines

Schreibens v. 3l.7.4l an die W-Standortkommandantur

Prag betr.M-Wache Schloss Jungfern-Breschan mit der

Bitte vor,den -Gruppenführer von dem Jnhalt des

Schreibens Kenntnis zu geben.

3t1

S

4-Hauptsturmführer u.

7/8.47.

Dienststellenleiter.

St. S.vB-72a/41



Reichssicherheitsdienst
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Gruppe Geheime Feldpolizei 3. b. U.

Dienftstelle 5.

B.Nr. 1178|41

Prag IV, den 3l. Juli 1941.

Czernin-Palais.

An die

 - Standortkommandantur Prag,

Prag ,

Nürnbergerstrasse.

Betrifft : 4 - Wache Schloss Jungfern-Breschan.

Vorgang : Schr.d.Dstst.v.27.6.4l -B.Nr.956|41-

Anlage

010:

Am 3.8.1941 wird der Herr Reichsprotektor Schloss

Jungfern-Breschan verlassen und für längere Zeit aus-

wärts weilen.

Jm Auftrage des Herrn Reichsprotektors bitte ich,

die -Wache am 3.8.l94l mittags einzuziehen.

Jch bitte zu veranlassen,dass der Wachthabende im

Laufe des Vormittags am 3.8.194l das Wachlokal,Schlüssel

usw.ordnungsgemäss den Diensthabenden des Reichssicher-

heitsdienstes in Schloss Jungfern-Breschan übergibt und

die Standarte des Reichsprotektors nach Abfahrt des

Herrn Reichsprotektors unter Flaggenparade einholt.

Von der notwendigen Wiederbesetzung der Wache werde

ich zeitgerecht Nachricht geben.

gez.Eckold,

-Hauptsturmführer u.

Dienststellenleiter.
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hir Lontk

An Ohntaf. Sies

Hlu

2.k.
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Prag, den 25. Juli 1941

Mi Ddfpelt..

JS

Bericht

über die Telephonleitung des Herrn

Reichsprotektors Protektoramt

Schloss Jungfern - Bresdhan.

Die Leitung verläuft vom Protektoramt bis Veitsberg als Kabel-

leitung. Vom Veitsberg aus über Wissotchan bis Jungfern - Bre-

schan als Freileitung.

Selbige ist am Veitsberg an das tschechische Telegraphenamt

( welches sich dort befindet ).mit angeschlossen, sodass jeder-

zeit die Gespräche des Herrn Reichsprotektors von den Tschechen

mit abgehört werden können. Pür die Sicherheit der Leitung

kann deshalb keine Gewährleistung übernommen werden, da es

für die Tschechen etwas leichtes ist, die Leitung in dem dorti-

gen Telegraphenamt zu stören. An der Leitung des Herrn Reichs-

protektors ist auch Herrn Staatsrat Völkers mit angeschlossen,

sodass es vorkommt, wenn Herr Reichsprotektor von Jungfern -

Breschan aus ein Gespräch führen will, die Leitung durch

Herrn Staatsrat Völkers besetzt ist.

Ihibly

F.d.R.

ss - Oberscharführer.
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-Standortkommandant

P r a g , den 21. Juli 1941.

Prag.

Duu das Slaatsfektetäcs

U mit 1 Anlage an

be n Reichspcotektor

in Böhmen und Mähcen.

-Obersturmbannführer Dr. G i e s

Eing.: 21. JULI 1941

Prag IV,

Tob. Me:

Czernin-Palais,

zurück.Auf Grund persönlicher Rücksprache zwischen

1) dem Inspektor Herchen und mir,sowie

2) dem Kommandeur des /-Wachbatls.Prag,/-Obersturmbannführer

Peter und Inspektor Herchen

wurde festgestellt,daß nicht so sehr die Verbindung von Preg nach

Jungfern-Breschan als wie die Verbindung von Jungfern-Breschan

nach Prag manchen Störungen unterliegt.In eingehender Rücksprache

zwischen den zu Punkt 2 genannten Herren hat Inspektor Herchen

zugesagt,die Leitung unter dauernder Aufsicht zu halten,besonders

an den Tagen,an welchen atmosphärische Störungen zu erwarten sind.

Ferner wurde zugesagt,die Leitung in Spannungszeiten besonders zu

überwachen und,wenn notwendig,durch ein Kfz. der Post abzufahren.

Grund zu der Beanstandung durch den /-Standortkommandanten waren

die wiederholten Meldungen des Kommandanten des -Wach-Batls.,

nach welchen die Wache in Jungfern-Breschan nicht in der Lage war,

schnell und einwandfrei Verbindung mit der Standortkommandantur

oder dem Wachbatl.zu bekommen.

t

-Oberführer und

4f

-Standortkommandant.

0

2

t/u

06.d

Q/ 418.47.

St. SV■B- 12 /41.
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Prag, den 18. Juli 1941.

G.R. mit 1 Anlage

dem -Standortkommandanten Prag,

4-Oberführer S c h e r n e r ,

Prag,

=EEESSEE

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlage zur Kennt-

nis übersandt.

Heil Hitler!

→

4l-Obersturmbamführer.

27352



Teefprian  e

1 a!

Kroch, plort maffefn

Prag, den 1o.Juli 1941.

1.

V e r m e r k .

Ich habe die Angelegenheit Ministerialrat Hroch

mitgeteilt, der mir durch Inspektor Herchen aus-

richten liess, dass sowohl die Telefonleitung zwischen

dem Amt des Reichsprotektors und Jungfern-Breschan

einerseits und der 4-Standortkommandantur und Jungfern-

Breschan anderseits in Ordnung sei.

ty

2.

Wv.zum Vortrag bei dem Herrn Staatssekretär.

St..VB-12 1.41
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Abschrift!
Reichssicherheitsdienst
I.)
Gruppe Geheime Feldpalizei 3. b. D.
Dienststelle 5.
B.Nr. 956|41
Prag IV, den 27.Juni 1941.
Czernin-Palais.
An die
4 - Standortkommandantur Prag,
P r a g .
Betrifft : 4-Wache Schloss Jungfern-Breschan.
Jch nehme Bezug auf das am 25.6.l94l mit der Adju-
dantur geführte Ferngespräch und bitte im Auftrage des
Herrn Reichsprotektors die Schlosswache Jungfern-Breschan
gem.Wachvorschrift der 4-Standortkommandantur Prag für
die Wache Schloss Jungfern-Breschan v. 3.6.l940 am
28.6.194l um 9.oo Uhr besetzen zu wollen.
gez. Eckold,
4-Hauptsturmführer u.
Dienststellenleiter.
II.) Dem
Höheren µ- und Polizeiführer
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Prag,den 28.Juni 1941.
170
0. 2°
Dienststellenleiter.
0 MA74
Der Befehlshaber der
.S. V\B-12141
goir deorretocre idemen
ed
u. des SD in P
pier
.3. VII. 1941
7734/0
401
SPE
ANE
B.d.S.2599.4
VII 194
2
Jrúis an Om. A. Sil
13
αc.d
/70 0.47.
D
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St.S. VII B - 13 d/41.

Prag, den 13. März 1942.

1) V erm e r k.

Die einschlägige Angelegenheit ist inzwischen abschliessend

bearbeitet worden.

2) Z.d.A.

K
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St.S. VII B - 13 d/41.

Prag, den 20. Februar 1942.

1.) vermerk :

Die Vorgänge des Amtes des Reichsprotektors in Sachen

Erwerb des Kuhberg- Geländes in Brünn befinden sich zur

Zeit bei Unterstaatssekretär v.Burgsdorff.

2.) Wv. am 22.2.1942 bei dem Unterzeichner.

Wiaderborgelegt am..2..42
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Der Reidhsführer4
Berlin-Lidhterfelde Ne■t, den 17. Sept. 1941.
und Thef der deutschen Polizei
Unter den Gichen 126
im Keidhsministerium des Jnneen
Serncuf:765101
Der Chef des Hauptamtes
Büro des Staa'sfekretärs
Haushalt und Bauten
beim Reid p o en oc
I/2 4901 / Fr. / Ra.
in Böhm nuio Mähcen.
C.
19. SEP. 1941
Tho.
Betr. : Erwerb des Kuhberg-Geländes in Brümm.
Anlg. : -1-
An
W-Obersturmbannführer
Dr. R. G i e s
i.d. Dienststelle des Reichsprotektors
in Böhmen und Mähren
P r a g
Czernin-Palais
Ich erlaube mir, Ihnen anliegend Abschrift meines an Sie
unter dem 8.v.M. gerichteten Schreibens zu übersenden,
da dieses möglicherweise nicht in Ihre Hände gelangt ist.
Durch das Drängen meiner Dienststelle, die hier interessie-
rende Angelegenheit nunmehr baldigst zu Ende zu bringen,
sehe ich mich genötigt, die Sache bei Ihnen in Erinnerung
zu bringen. Ich wäre ■hnen infolgedessen sehr verbunden,
wenn ich möglichst bald schon weiteres über die nunmehr
einzuschlagende Marschroute von Ihnen hören könnte. In
Brünn selbst haben wir schon erhebliche Schwierigkeiten
mit den Pächtern derjenigen Grundstücke bekommen, die das
von der 4 in Anspruch genommene Gelände nach Verträgen,
die diese mit dem Protektoratsfiskus abgeschlossen haben,
zu benutzen berechtigt sind. Abstellung dieser Schwierig-
keiten ist naturgemäss erst dann möglich, wenn die Frage
der Hauptsache, nämlich die des Erwerbs durch das Deutsche
Reich, geklärt ist.
Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen schon im voraus bestens
und zeichne mit freundlichem Gruss und
Heil H i tl e r
oi.. brya.g
als Ihr
Fiuth
Je0.0e y
1313
4-Hauptsturmführer.
3
2os. aon 5. 92. 9g4y be, dew
lndoge  .
ederogelegt am S.pl2.tMB-4.
to 51+4.47.
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, den 15.9.1941.

1.

An

-Hauptsturmführer Fricke,

Berlin-Lichterfelde-West,

17. IX. 1941

Unter den Eichen 126.

Lieber Kamerad Pricke!

Auf Ihr Schreiben vom 8.v.M. - Zeichen If2

49o1/Fr/Dt., betr. Erwerb des Kuhberg-Geländes

in Brünn, erwidere ich, dass der Reichsprotek-

tor inter dem 11.d.M. persönlich die nachste-

hende Entscheidung getroffen hat: "Wenn fest-

steht, dass auf dem Kuhberg-Gelände eine Kaser-

ne der Waffen-i errichtet werden soll, so kenn

die Übertragung des Geländes auf das Reich

kostenlos auf Grund des § 6 des Enteignungsge-

setzes in Verbindung mit § 1 Abs.2 der Verord-

nung vom 11.4.v.Js. erfolgen. Solange nur Ba-

racken dort stehen, muss es bei dem jetzigen

Zustand verbleiben." Um die Voraussetzungen

klarzulegen, von denen die vorstehende Ent-

scheidung ausgeht, füge ich mit der Bitte um

Rückgabe das von dem Leiter der Gruppe Justiz

zur Sache unter dem 15.7.d.J. - Zeichen I 9

-2-
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-2 -

Gen. II 9o26 erstattete Rechtsgutachten bei.

Soweit ich unterrichtet bin, ist in der Tat

beabsichtigt, auf dem Kuhberg-Gelände eine

Kaserne zu errichten. Wenn Sie mir diese Auf-

fassung von Amtswegen bestätigen, bestehen

keine Bedenken, nunmehr die Abt. I anzuweisen,

die in dem hies. Schreiben vom 12.4.d.Js. -

Zeichen Nr. I W - 7618 vertretene Ansicht

zugunsten des in dem hies. Schreiben vom

16.9.v.J9. - Zeichen I W 7618 eingenommenen

Standpunktes fallen zu lassen.

Heil Hitler !

Ihr

H-Obersturmbannführer.

2.

Wv.am 25.9.1941 bei dem Unterzeichner.
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Der Chef des Hauptamtes
Berlin-Licterfelde-Mest,
den 8. August 1941
BaushaltundBauten
Unter den Gidhen 126
Serneuf:765101
D d2s Staatsfekretärs
I/2 4901/Fr/Dt.
Reichsprotektoc
in buhman und Makcen.
18.AUG.1941
Betr.: Erwerb des Kuhberg-Geländes
An
M-Obersturmbannführer
Dr. R. Gie s
i.d.Dienststelle des Reichsprotektors
in Böhmen und Mähren
Pra@
Czernin-Palais
Obersturmbannführer!
Ich nehme Bezug auf unsere letzte Besprechung vom 20.6.41
und erlaube mir, Ihnen mitzuteilen, daß in der Zwischen-
zeit von der Dienstetelle des Reichsprotektors immer noch
nichts geschehen ist. Die Sachlage war damals folgende:
1.) Unter dem l6.9.l940 hatte der Reichsprotektor hierher
mitgeteilt, daß eine Übertragung der Grundstücke ohne
Zahlung einer Entschädigung möglich wäre und er beim
Ministerpräsidenten die Übertragung derselben auf das
Deutsche Reich verlangt habe.
2.) Im Gegensatz hierzu machte sich der Reichsprotektor
mit Schreiben vom l2.4.4l den Standpunkt des tschechi-
schen Finanzministeriums, wonach Grundstüicke nur durch
Kauf erworben werden könnten, zu eigen.
Sie gingen damals mit mir in der Auffassung einig, daß ein
derartig sich selbst widersprechendes Verfahren der dorti-
gen Dienststelle unmöglich sei und im übrigen alles versucht
werden müßte, um doch noch dem Deutschen Reich zu dem Kuh-
berg-Gelände zu verhelfen, ohne daß hierdurch größere Kosten
entstehen. Im Zusammenhang damit hatten Sie mir zugesagt,
die Angelegenheit in diesem Sinne wieder ins Rollen zu brin-
gen und mich über die einzuschlagende Marschroute in Kennt-
nis zu setzen. Da ich bis heute über die Sache nichts gehört
habe, gestatte ich mir, hieran zu erinnern.
Mit freundlichem Gruß und
Heil Hitler!
bin ich Ihr
tie
W-Hauptsturmführer.
St..ViB-13a/41
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Abschrift.

I/2 4901/Pr./Dt.

den 8. August 1941.

Betr. : Erwerb des Kuhberg-Geländes in Brünn.

An

W-Obersturmbannführer

Dr. R. G i e s

i.d. Dienststelle des Reichsprotektors

in Böhmen und Mähren

Prag

Czernin-Palais

Obersturmbannführer !

Ich nehme Bezug auf unsere letzte Besprechung vom 2o.6.41

und erlaube mir, Ihnen mitzuteilen, dass in der Zwischen-

zeit von der Dienststelle des Reichsprotektors immer noch

nichts geschehen ist. Die Sachlage war damals folgende:

1.) Unter dem 16.9.194o hatte der Reichsprotektor hierher

mitgeteilt, dass eine Übertragung der Grundstücke ohne

Zahlung einer Entschädigung möglich wäre und er beim

Ministerpräsidenten die Übertragung derselben auf das

Deutsche Reich verlangt habe.

2.) Im Gegensatz hierzu machte sich der Reichsprotektor

mit Schreiben vom 12.4.1941 den Standpunkt der tschechi-

schen Finanzministeriums, wonach Grundstücke nur durch

Kauf erworben werden könnten, zu eigen.

Sie gingen damals mit mir in der Auffassung einig, dass ein

derartig sich selbst widersprechendes Verfahren der dorti-

gen Dienststelle unmöglich sei und im übrigen alles versucht

werden müsste, um doch noch dem Deutschen Reich zu dem Kuh-

berg-Gelände zu verhelfen, ohne dass hierdurch grössere

Kosten entstehen. Im Zusammenhang damit hatten Sie mir zuge-

sagt, die Angelegenheit in diesem Sinne wieder ins Rollen zu

bringen und mich über die einzuschlagende Marschroute in

Kenntnis zu setzen. Da ich bis heute über die Sache nichts

gehört habe, gestatte ich mir, hieran zu erinnern.

Mit freundlichem Gruss und

Heil Hitler

F.d.R..A. :

bin ich Ihr

gez. Fricke.

4-Hauptsturmführer.

M-Hauptsturmführer.
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DER LEITER DER GRUPPE JUSTIZ

Prag, den . Juli 1941.

MinRat K r i e s e r

36

I 9 Gen.II 9o26ª

Betr.:

Enteignung des Kuhberggeländes

in Brünn.

5 Anlagen.

D

Elalber

t/12b

#.4#8

von

11)

Herrn S t aa t s s e k r e tä r

G

weisungsgemäß vorzulegen.

Zu der Frage, ob das Kuhberggelände in Brünn

nach § 6 des Gesetzes vom 29.März 1935 über die Enteignung

zu Zwecken der Verteidigung des Staates (Slg.Nr.63) ent-

schädigungslos zu Gunsten der Waffen-SS enteignet werden

kann, äußere ich mich gutachtlich wie folgt:

I.

Ausgangspunkt für jede rechtliche Erörterung

ist die Verordnung des Reichsprotektors zum Gesetz der ehem-

Tschecho-Slowakischen Republik zu Zwecken der Verteidigung

des Staates vom 11.April 1940 (VBlRProt S.162). Aus ihren

Bestimmungen ist hervorzuheben:

1. Der Inhalt des Enteignungsgesetzes gilt als zu Gunsten

des Deutschen Reichs im Rahmen des für das Protektorat

übernommenen Schutzes fortbestehend (§ 1 Abs.1);

.

soweit die Bestimmungen des Enteignungsgesetzes nicht

unmittelbar angewendet werden können, sind sie sinnge-

mäß anzuwenden (§ 1 Abs.2);

3. die Protektoratsorgane behalten die ihnen im Enteig-

nungsgesetz übertragenen Rechte, Befugnisse und Auf-

gaben, soweit nicht der Reichsprotektor andere Stel-

len beauftragt.

Es fragt sich, ob und welche Abwandlung seines

Inhalts § 6 des Enteignungsgesetzes durch obige Vorschrif-

ten erfahren hat. In § 6 aaO. ist vorgesehen, daß ein Res-

sort der Staatsverwaltung eine Liegenschaft, die sich im

Eigentum

St. S. V3-13241
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Eigentum des Staats befindet, im Wege des Ersuchens

einer Zentralbehörde an die andere für Zwecke der Staats-

verteidigung anfordern kann. Kommt eine Einigung nicht

zustande, so entscheidet die Regierung.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß § 6 in un-

veränderter Weise anwendbar ist, wenn eine Zentralbehör-

de des Protektorats zur Erfüllung der ihr auf dem Gebiet

der Reichsverteidigung obliegenden Verpflichtungen eine

Liegenschaft benötigt. Wird z.B. dem Verkehrsministerium

des Protektorats aufgetragen, den Bau einer strategischen

Eisenbahn in die Wege zu leiten oder soll die autonome

Postverwaltung eine kriegswichtige Telegrafenleitung ve

legen, so können diese Ressorts Liegenschaften, die ande-

ren Verwaltungszweigen des Protektorats gewidmet sind,

auf Grund des § 6 für ihre Zwecke in Anspruch nehmen.Die

Besonderheit des vorliegenden Tatbestandes liegt nun dar-

in, daß gerade dasjenige Ministerium des Protektorats fort-

gefallen ist, das in erster Linie zu Anforderungen gemäß

§ 6 aaO. berechtigt war. Die durch Aufhebung des Ministeri-

ums für nationale Verteidigung geschaffene Lücke ist je-

doch alsbald dadurch geschlossen worden, daß die Aufgaben

dieses Ministeriums auf die deutsche Wehrmacht einschließ-

lich der Waffen-SS übergingen. Dieser Vorgang hat seine

rechtliche Grundlage in Artikel 7 des Führererlasses über

das Protektorat Böhmen und Mähren vom 16.März 1939, wo-

nach das Reich dem Protektorat den militärischen Schutz

gewährt und in Ausübung dieses Schutzes im Protektorat

Garnisonen und militärische Anlagen unterhält.

Bei dieser Sachlage berechtigt die in § 1 Abs.1

der V0.vom 11.April 1940 vorgesehene Anwendung des Enteig-

nungsgesetzes zu Gunsten des Deutschen Reichs im Rahmen

des für das Protektorat übernommenen Schutzes zu dem

Schluß, daß die deutsche Wehrmacht (Waffen-SS) an Stelle

des ehem. Ministeriums für nationale Verteidigung die Be-

fugnisse aus § 6 aaO. ausübt. Es kann nicht der Sinn der

neuen Regelung sein, die Reichsbehörden hinsichtlich der

Verteidigung des ProtektoratkErschwerungen zu unterwer-

fen, die im Verhältnis

zwieehen

dem Ministeriun für na-

27409
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tionale Verteidigung und den übrigen Ministerien nicht

bestanden. Die sinngemäße Anwendung des Enteignungsgeset-

zes, wie sie § 1 Absatz 2 der V0. vom 11.April 1940 aus-

drücklich vorschreibt, ermöglicht vielmehr durchaus eine

zeitgemäße Auslegung des § 6 aaO. Letztere muß auch inso-

weit Platz greifen, als nach dem Wortlaut des § 6 bei

Nichtzustandekommen einer Einigung zwischen den beteilig-

ten Zentralinstanzen die Regierung entscheidet. Es liegt

auf der Hand, daß bei einem Streit zwischen einer Reichs-

stelle und einem Protektoratsministerium nicht die Re-

gierung des Protektorats das letzte Wort haben kann. Der

geborene Vermittler zwischen Reichs= und Protektorats-

interessen ist vielmehr der Reichsprotektor. Sollten

hierüber Zweifel bestehen, so hat der Reichsprotektor

nach § 2 Absatz 3 der V0. vom 11.April 1940 die Möglich-

keit, Rechte, Befugnisse und Aufgaben der Organe des Pro-

tektorats auf andere Stellen zu übertragen und demnach

auch an sich zu ziehen.

II.

Gegen vorstehende Auffassung könnten folgende

Einwendungen erhoben werden:

1. Die Bestimmung des § 6 aaO. sei nur bei einer Vermö-

gensverschiebung innerhalb der Protektoratsverwaltung

anwendbar, bei der es sich um bloße Übertragung der

Verwaltung innerhalb desselben Rechtssubjekts handle.

Dagegen sei ein Eigentumswechsel ausgeschlossen (so

Finanzministerium, Gruppe Finanz und Gruppe I W im

Schreiben an den Reichsführer SS vom 12.April 1941).

Diesen Ausführungen ist entgegenzuhalten, daß

sie den Übergang der Verteidigungsaufgaben auf das

Reich und die V0. vom 11.April 1940 nicht ausreichend

berücksichtigtn Sie treffen lediglich zu, soweit es

sich nicht um Aufgaben des ehem. Ministeriums für na-

tionale Verteidigung handelt.

2. Nach einer Anordnung des Reichsprotektors hätten sämt-

liche
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liche deutschen Dienststellen bereits für die zeit-

weise Überlassung von Einrichtungen der Protektorats-

behörden eine Entschädigung zu zahlen. Umsomehr müs-

se eine Entschädigung in den Fällen entrichtet wer-

den, in denen das Reich vom Protektorat einen Eigen-

tumswechsel beanspruche (so Gruppe Finanz).

Die vorgenannte Anordnung des Reichsprotektors

besteht außerhalb des Gebiets der Staatsverteidigung

völlig zu Recht. Soweit sie bei Grundstücken angewen-

det ist, die vom Reich für Verteidigungszwecke benö-

tigt werden, handelt es sich m.E. um ein Entgegenkom-

men der Reichsverwaltung, auf das kein Rechtsansprue

besteht.

3.

Auch im übrigen Reichsgebiet vollziehe sich ein Vermö-

gensaustausch zwischen den Körperschaften des öffent-

lichen Rechts (ReichnrGemeinden usw.) nicht unentgelt-

Länder,

lich (so Gruppe Finanz, Gruppe I W im Schreiben vom

12.April 1941).

Es ist richtig, daß nach dem Gesetz über die

Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht von 29.März

1935 (RGBl.I S.467) eine Entschädigung auch dann vor-

gesehen ist, wenn Land einer öffentlich-rechtlichen

Körperschaft in Anspruch genommen wird. Ebenso dürfen

nach den allgemeinen Haushaltsvorschriften (§ 65 Abs

Haushaltsordnung) Gegenstände ßerhalb der Reichsver-

waltüng nur gegen Erstattung des Wertes abgegeben wer-

den, sofern nicht der Reichsminister der Pinanzen eine

Ausnahme bewilligt. Es besteht jedoch kein Anlaß, die-

se Vorschriften zur Auslegung völlig anders gearteter

Sonderbestimmungen des Protektorats heranzuziehen.

III.

Im Grunde handelt es sich bei dem ganzen Tatbe-

stand um eine politische Frage. Will man das Protektorat

zu Verteidigungsleistungey über den Matrikularbeitrag hin-

aus heranziehen, so eréermet sich der oben beschriebene

Archl
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Weg, der rechtlich zumindest vertretbar erscheint. Gibt

man dagegen den Finanzinteressen des Protektorats den

Vorzug, so empfiehlt sich eine einschränkende Auslegung

des § 6 aaO. Die Angelegenheit hat also weit über den

Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung. Insbesonde-

re muß damit gerechnet werden; daß die Wehrmacht das,

was der Waffen-Ss zugebilligt wird, allgemein für sich

beanspruchen wird. Ich darf mir deshalb die Anregung er-

lauben, eine Entscheidung höchsten Orts herbeizuführen.

hine
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St.S. VI A - 18.

Prag, den 7.Juli 1941.

Eingegangen

Gruppo Tustiz

m

-8 Vii. 1941

G.R. mit 1 Heft

Herrn Ministerialrat K r i e s e r

unter Bezugnahme auf die mit Ihnen letzthin in

der einschlägigen Angelegenheit gehabte fernmündli-

che Besprechung zur Auswertung übersandt.

Ich wäre dankbar, wenn ich die den Erwerb des Brünner

Kuhberg-Geländes betreffenden Vorgänge des Referates

I W alsbald zurückerhalten könnte.

Virgang ligh mt ien bingung .25.6. Minhas

Mises vor.

J0.8/z,

Der Leiter der Gruppe Justiz

Preg, den 9. Juli 1941

I/9 Gen. II 90266

Urschriftlich

mit 1 Heft

Herrn Oberregierungsrat Dr. Gies

nach Einsichtnahme zurückgesandt.

Minees

I9Gen. 9026b
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St.S. VI A - 18.

Prag, den 7.Juli 1941.

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

7. VII.1941

G.R. mit 1 Heft

Herrn Ministerialrat K r i e s e r

unter Bezugnahme auf die mit Ihnen letzthin in

der einschlägigen Angelegenheit gehabte fernmündli-

che Besprechung zur Auswertung übersandt.

Ich wäre dankbar, wenn ich die den Erwerb des Brünner

Kuhberg-Geländes betreffenden Vorgänge des Referates

I W alsbald zurückerhalten könnte.

COOTE

20.

2. Wv.am de.7.1941 bei dem Unterzeichner.

y

St. S.

Vii B-7/4



Prag, den 30. Juni 1941.

Herrn Ministerialdirigenten F u e h s .

In Sachen Erwerb des Brünner Kuhberg-Geländes durch

das Deutsche Reich zugunsten der Waffen-i wäre ich

Ihnen für eine kurzfristige Überlassung der im Referat

I W schwebenden Vorgänge zu Dank verbunden.

X

Prag,den 2. Juli 1941

Kurzerhand

Herrn Oberregierungsrat G i e s

mit dem erbetenen Vorgang u.R.übersandt.

yom
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Prag, den 3o. Juni 1941.

Ct.S. ViB-13m1

1.Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Ministerialdirigenten F u c h s .

In Sachen Erwerb des Brünner Kuhberg-Geländes durch

das Deutsche Reich zugunsten der Waffen-i wäre ich

Ihnen für eine kurzfristige Überlassung der im Referat

I W schwebenden Vorgänge zu Denk verbunden.

SOLFS

2. Wv.am 3.7.1941 bei dem Unterzeichner.
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Abschrift.

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Wenn feststeht, daß auf den Kuhberg-Gelände eine

Kaserne der Waffen-i errichtet werden soll, so kann

die Übertragung des Geländes auf das Reich kostenlos

aufgrund des § 6 des Enteignungsgesetzes in Verbindung

mit § 1, Absatz 2 der Verordnung vom 11.4.l940 erfolgen.

Solange nur Baracken dort stehen, muß es bei dem jetzigen

Zustand verbleiben.

11.4.1941.

gez.: FPreiherr von Neurath.
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DER REICHSPROTEKTOR

2.Septomber 1940.

in Böhmen u. Mähren

I W - 7618

Betr.:

Kuhberggelünde in Brüna.

An den

Reichsführer SS und Chef der

Deutschen Polizei

i/Reichsministerium des Innern

Chef des Hauptamtes Haushalt und Bauten

Berlin-Lichterfelde-West.

Unter don Eichen 126.

Betr.i wie vor

Bezug:

Ihr Schreiben vom 29.4.1940 -I/2 4901/Fr.Dt.

und im Nachg, zu neinem Schreiben vom 28.5.1940 -I W - 468-

Wie mir bekannt geworden ist, beabsichtigt die SS

nunmehr, den geplanten Kasernen-Neubau nicht auf dem Kuhberggelände

bei Brünn sondern an einen anderen geeigneteren Platz zu erstel-

len. Nachdem beitens der Ss bereits Baracken mit mehrjühriger Le-

bensdauer auf den Kuhberggelände errfbhtet worden sind, bin ich

damit einverstanden, ich werde auf Ihren Wunsch Vorsorge treffen,

daß das Gelände bis auf weiteres, mindestens solange bis der

Neubau der Kaserne bezogen werden kann, der S8 zur Verfüging

gestellt wird.

Mit Rüeksicht darauf, daß die Kaserne auf einem

anderen Platz erstellt wird und beabsichtigt ist, nach den neue-

sten Planungen auf dem Kuhberggelände eine Arbeitersiedlung zu

errichten, möchte ieh Sie jedoch bitten von der Forderung auf

Übertragung des Eigentums am Kuhberggellinde Abstand zu nehmen.

Begl,des neuen Bauplatzes wird es möglich sein, mit Hilfe mei-

ner Gruppe Raumordnung und meiner Gruppe Mähren in Brünn einen

geeigneten Platz auszusuchen.

In Vertratung:

gef.Holzm.

It.Diktat

V.ROJ.Härle

31.8.40
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28.Mai 1940.

DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen u. Mähren

I W - 468

1.

An den Reichsführer SS

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichaministerium des Innern

Chef des Hauptamtes Haushalt und Bauten

Berlin-Lichterfelde-West.

Unter den Eichen 126.

Betr.:

Kuhberggelände ia Brünn.

En

Schreiben vom 29.4.1940

- I/2 4901/Fr/Dt. -

In der obenbezeichneten Angelegenheit

teile ich zur Rechtslage folgendes mit:

Nach dem früheren tschecho-slowa ischen

Gesetz über die Enteignung zu Zwecken der Verteidigung

des Staates yom 2913.35 (Slg.d.G.u.Vag.Nr.64/35)bedarf

es bei Inanspruchnahme staat icher Grundstücke für

Staatsverteidigungszwecke eines fürmlichen Eäteignungs-

verfahrens nicht. Die zußtändige Stelle kann vielmehr

von dem bisher verwalteton Ressort kurzhändig die Über-

tragung des Grundstüloks verlangen. Die Verordnung des

Reichsprotektors vom 11.4.1940 (vgl.Verordnuigsblatt

des Reichsprotektors 1940, Seite 162) hat das Gesetz

von 29.3.1935 zu Gunsten des Deutschen Reiches wieder

aufgenommen. Es kann daher unter dem Gesichtspunkt von

Wehrmachtbelangen (worunter auch die Belange der Waf-

 d dr d  s

weiteres die Eigentumsibertragung des Kuhberggelündes

in Brünn auf den Reichsfiskus verlangt werden, Durch

die Verordning vom. 11.4.1940 haben sich die rechtli-

chen Schwierigkeiten wesentlich vereinfacht.

Zu der Frage, ob das Gelände entgülti

für einen Kasernenbau der Waffen-SS zur Verfügung

gestellt werden kann, vermag ich z.Zt.noch keine end-

gültige
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gültige Entscheidung zu treffen, da die Beant-

wortung dieser Prage von der zuklinftigen landes-

planerischen Ausgestaltung der mährischen Haupt-

stadt abhängt.

Ich werde auf diese Prage in einiger

Zeit wieder zurückkommen.

In Vertretung:

Vermerk:

20.5.

I RO

PLI

Vor Abgang H.ORR.G i e s

o de d

es Herrn Staatssekretärs.

b.

Prag, den 21,Mai 1940.

K.H.ait 1 Heft und 4 losen Anlagen

dem Herrn Unterstaatseekretär

wieder vorgelegt.

Irgendwelche Anwdsungen deecferrn Staatssekretärs

liegen nicht vor. Der Herr Staatsseltetär hat in

dieser Angelegenheit wiederholt mit Herrn Mini-

soweit ich unterrichtet bin, ausschließlich die

Auswahl des für den Kasernenbau der Waffen-Ss in

Brünn benötigten Geländes Gegenstand der Erör

terung.

gez.Unterschr.

Oberregierungsrat.

1.

Abfertigen

23.5.

2.

H.pr.Fiecher b-R.

Die Sache muß nun

vorwärts kommen.

b.

Rücksprache erledigt. Das

Schreiben soll abgehen.

gez.Fischer 25.5.
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DER REICHSPROTEKTOR

12.April 1941.

in Böhmen u. Mähren

11/8- 3500- 1084/41

u

MTddn

hier.

Betr.:

Kuhberggelände in Brünn, Sigentumsübertragung

auf die Waffen-SS.

Vorg.:

Ihr Schreiben v.2.4.1941 - I W - 7618 -

Die Waffen-Ss kann dus Kuhberggelände von der

Protektoratsregierung nur im Nege des Kaufes erwerben.

Die entsprechenden Mittel müssen im Reichshaushalt an-

gefordert werden, Nach-einer Anorduung des Herrn Reichs-

protektors miissen séntliahe deutschen Dienststellen, die

 dd  

nützen, bereite fülr die zeitweise Überlassung eine Ent-

echädigung zahlen. Un so cheg pieg eine Entschädigung in

den Füllen gezahlt werden milasen, in denen das Bigentum

von der Prctektorétsverwaltung auf das Rei ch übergehen

soll.

Die von Ihnen angeführten Möglichkeiten können

m.E.nicht in Betracht gezogen werden. Inwieweit das

Deutsche Reich als Rechtsnachfolger der friheren Tschecho-

Slowakischen Republik angesehen werden kann, ist eine

staatarechtliche Prage, für deren Beantwortung ich nicht

zuständig bin, lch gestatte mir jedoch darauf hinzuwei-

sen, daß bisher grundsätzlich eine Rechtsnachfolge abge-

Lehnt wurde, wenn sie nicht ausdrüeklzch im Einzelfall

durch Gesetz übernommen worden ist. Die Aufstellung

eines derartigen Grundsatzes wiirde daher ein Präjudiz

mit wabsehbaren Folgen schaffen.

Der § 65, Abs.2 der Reichshaushaltsordnung

dient der Haushaltklarheit. Durch die Vorschrift

soll



48

soll gewährleistet werden, daß sämtliche Ausgaben

im Haushaltsplan erscheinen, Eine unentgeltliche

Überlassung von Gegenständen widerspricht diesem

Erforderßis. Dabei ist hierbei die Genehmigung des

Reichsfinanzministers, der für dieAufstellung des

Reichshaushalts verantwortlich ist, erforderlich.

Eine Anwendung dieser Vorschrift auf Rechtevorgünge

zwischen Reich und Protektorat ist nicht möglich.

Ein Urteil über den Wert des Gebäudes vermag ich

nicht abzugeben. Ich stelle anheim, hierüber ein Gut-

achten der Zentralverwaltung (Baureferat) herbeizu-

führen.

'Im Auftrag:

gez. Dr. Gr o B

SS30N
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PINANZMINISTERIUM

Prag, den 7.März 1941.

G.Z. 18.723/41-Präs./17.

An den Herrn

  d

Mähren

Prag

Brünn-Kubberg, Übertragung von Protektoratsgrundstücken

für Zwecke des Deutschen Reichs.

In Verhandlung Ihrer Schreiben von 16,September 1940

Sep S -Sl - M IaN- L omugr 1 Wo pun-l- A I'aN-

Pinanzainisterien im Benehmen mit den zustündigen Ressortmini-

sterien zu der Ansicht gelangt, daß sich die Übertragung des Eigen-

tumorechtes zu den geforderten Liögenschaften in Brünn auf dem Kuh-

berg auf die vorgeschlagene Art, d i.auf Grund der Bestimmung des

§ 6 des Gesetzes Slg.Nr.63/1935y hicht bewerkstelligen läßt und

zwar aus folgenden Gründen:

Beegr

Ein wesentliches und charakteristisehes Eerkmal

(neben anderen) der Bestimmung des § 6 des zit.Gesetzes ict die

Koordination der rechtlichen Stellung des Antragstellers, des Eigen-

d  d  vdd  d 

wird hier die Übertragung der Verwaltung von Liegenschaften zvischen

zwei Zweigen eines und desselben Rechtssubjektes mit Ausschluß des

Eigentumewechsels vorausgeßetzt, sodaß die grundbücherliche Über-

tragung nicht einmal nach der Verordnung des Herrn Reichsprotektors

vom 11.4.1940, Nr.17 des Verordnungsolattes nicht bewerkstelligt

werden kann, denn es ist klar, daß sowohl das Protektorat als auch

das Reich zwei verschiedene, selbständige Rechtssubjekte sind. Die

grundbücherliche Übertragung kann somit nieht einmal per analogiam

auf Grund der obenzitierten gesetzlichen Normen durchgeführt werden

Das Finanzministerium empfichlt jedoch, daf die Über

tragung des Eigentumsrechtes auf das Reich zu den geforderten Grund

sticken, soweit diese im Eigentum des Protek torats sind, entweder

durch
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durch einen Kaufvertrag oder durch einbesonderes Abkommen durch-

geführt wird, das auf Grund der mir als Finanzminister mit der

Regierungsverordnung von 27.März 1939, Slg.Nr.103, erteilten

gesetzlichen Ermächtigung abzuschließen wäre.

Ich mache hierbei aufmerksam, daß für diese

Liegenschaften im Gesamtausmaße von 94.020 m² der gemeine Wert

der Grundstücke, der durch eine vom Ministerium für öffentli-

che Arbeiten vorgenommene und vom Gebührenamte in Brünn bestä-

tigte Sehätzung festgestellt wurde, im Betrage von 20,684.400 K

als Ersatz gefordert wird.

Bezüglich der geforderten privaten Grundstüicke,

bei denen die Enteignung zu Gunsten des Reichs gemäß den Be-

stimmungen der §§ 1-3 des Ges.Nr.63/1935 bewerkstelligt wer-

den kann, empfehle ich, daß aich der Herr Reichsprotektor

mit einem Antrag auf Enteignung gemäß § 3 des zit.Gesetzes di-

rekt an die zuständige politlecne Behörde, d.i.an das Magi-

strat der Stadt Brünn wendet- Vo len verlangten Grundstilcken

sind folgende Parzellen im Privateigentum: Nr.53 (St.ledëla),

Nr.57/1 (Dr.Hože Gornel), Mr.57/2 und Nr.62 (die Brünner Ge-

meinde).

28858

Zum diesbezüglichen Lißschreiten in Vertretung

des Reichs besitzt die Protektorateverwaltung keine Kompetenz.

Sobald der Herr Reichsprotektor seine Zustim-

mung zu diesen Vorgehen erteilt, werde ich des sachlich zu-

stündige Nini terium Für öffentliche Arbeiten zum Abschluß

        s

nung vom 27.März 1939, Slg.Nr.103, gegebenen Ermäichtigung er-

michtigen.

Der Finanzminister:

Dr.Kalfus.
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DER REICHSFÜHRER=SS

BerlinyLichterfelde-West, 3.Jan.1940

und Chef der deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

Der Chef des Hauptamtes

Haushalt und Bauten

Ant I/2 379/Weu(Fr)/RI.

Betr.:

Grunderwerb an dem Gelände für die Unterkunft

des 3S=Tv=Bataillons Brünn.

Bezugi

euyo

Anlg.:

U

An den

Kerrn Reichsprotektor

in Böhmen und Mihren

Prag.

Ich bitte, das Schulainisterium der Protektoratsregierung ersu-

chen zu wollon, das Eigentum an den in der Anlage genannten Par-

zellen auf das Deutsche Reich-(Reichsministerium des Innern) gemiß

§ 6 des Gesetzes über die Esteiraaung zu Zwecken der Verteidigung

des Staates vom 29.3.1935 (Sanm,tng Nr.63) zu übertragen.

Zur Begrindung dieses Antrage wird in tatsächlicher und rechtlicher

Hinsicht folgendes auageführt:

Die genannten Grundstücksparzellen stehen, im Grundbuch von Brünn

(Grundbucheinlage 1410) eingetragen. Afs Eigentümer der Urund-

E8E

stüicke ist der Tschecho-Slowakische Staat (Schulfiskus) ausgewiesen,

der die Grundstücke -soweit hier bekannt ist- auch bis zur Inbe-

sitznahme durch die örtliche SS-Neubauleitung verwaltete.

Zwar ist die Frage, ob das Deutsche Reich Rechtsnachfolgerin der

ehemaligen Tschecho-Slowakischen Republik ist oder nicht, bestrit-

ten. Sie kann nicht einheitlich mit ja oder nein beantwortet wer-

den. Entsoheidend für die Beantwortung der Frage wird vielmenr

sein, um welchen staatlichen aufgabenbereich es sich handelt. So-

weit Belange des ehem.linisteriums für nationale Verteidigung in

Betracht kommen, bestehen keine Bedenken, von einer Rechtsnachfolge

oder von einem rechtsnachfolgeähnlichen Verhältnis zwischen

Tschecho-Slowakischer Republik und Deutschem Reich zu sprechen.

Fest steht, daß die Tschecho-Slowakische Republák nach der Prolla-

mation
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mation des Führers vom 15.3.1939 aufgehört hat zu exisiieren.

Das Protektorat (die Protektoratsregierung) hat nur noch be-

schränkte Hoheiterechte. Gewisse Angelegenheiten -z.B.die

Gerichtsbarkeit- sind teilweise, andere -Z.B.die auswärtigen

und die militärischen- sind ganz auf das Deutsche Reich über-

gegangen. (Vgl.u.a.Art.2,3,5,u.7 des Erlasses vom 16.3.1939

sowie die in deren Durchführung ergangenen Gesetze).

Die militärischen Belange wurden in der Republik vom Mini-

steriud für nationale Verteidigung wahrgenommen; heute wahrt

zweifellos das Reich diese Belange. Insoweit kann also

-unbekümmert aller sonstigen Streitfragen- von einer Rechts-

nachfolge des Deutschen Reiches gesprochen werden. Das wird

ebenso bestätigt durch das Reichsgesetz vom 12.Juli 1939,

das den Übergang des Eigentume und der Verwaltung von Gegen-

ständen, die militätischen Zwecken dienten; auf das Deutsche

Reich (O.K.w.) feststellt..

Soweit es sich um Belange der häwaffne en Ss handelt, tritt

an Stelle des O.K.W.dsa Reichemifisterium des Innern, dem

die bewaffnete SS verwaltungsrechtlich unterstellt ist.

Nach Art.12 des Erlasses vom 16.3.79ß§-bleibt das derseit in

foer0

Böhmen und Mühren geltende Recht in Kraft, soweit es nicht de

Sinne der Übernahme des Sehutzes durch das Deutsche Reich wi-

derspricht. Das Gesetz vom 29.3.1935 ist noch nicht aufgcho-

ben worden. Es besteht kein Grund, den § 6 dieses Gesetzes

-den veränderten Umständen entsprechend- nicht auch zugubsten

des Deutschen Reiches anzuwenden, Die Befugnisse, die nach

diesem Gesetz des Ministerium für nationale Verteidigung zu-

standen, müssen heute den Reich zuerkennt werden, das die

Aufgaben der Staatsverteidigung im Protektorat übernommen

hat.

Die örtlichen Stellen -Bolenamt und Besirksbehörde (Magistrat)

Brünn- teilen ebenfalls den hier vertretenen Standpuikt.

Andererweits wirden demzufolge die Befugnisse und Rechte

des früheren Schulministeriums größtenteils auf das entspre-

chende Ministerium der autonomen Protektoratsregierung iber-

gegangen sein. Das entspricht im Großen und Ganten auch wohl

dem heutigen tatsächlichen Zustande.

Da
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Da seit Sohaffung des Protektorate das Staatsvermögen nicht

mehr einheitlich in einer Hand ist, sondern -soweit es sich

un Vermögen handelt, das der Staateverteidigung gewidmet oder

noch zu widmen ist- das Reich Vermögenstrläiger geworden ist,

genügt eine einfache Überlassung der Grundstücke nicht mehry

es ist vielmehr bei ainngemäßer Anwendung des § 6 des Gesetzes

vom 29.3.1935 eine Eigentumsübertragung notwendig.

Der Antrag auf Übertragung des Eigentuma an den vorgenannten

Parzellen ist daher erforderlich und aus dem Grunde gerecht-

fertigt, weil die Grundstüicke zu Zwecken der Verteidigung des

Staates notwendig sind, was hiermit gemitß § 1, Abs.5 des Geset-

zes noch ausdrlcklich bestätigt wird. Die eraten erforderlichen

Bauten sind auch bereits errichtet worden.

Soweit einzelne Parzellen des Geländes Privatpersonen oder der

Stadt Brünn gehören, wird gesonderter Antrag an die gemßß § 3

des Gesetzes zustündige Bezirksbehörde (Magistrat der Stadt

Brünn) gestellt werden.

Der Chef des Hauptamtes Haushalt

und Bauten.

"A°I

gez. L ä r ne r
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Prag, den 12.1o.1939.

Bo

13. X.2.1939

Ss-Obérsturmbannführer Deutsch,

Prag.

Betr: Bau einer Kaserne für die SS-TV in Brünn.

Vorgs O h n e .

SS-Brigadeführer Frank ist mitgeteilt worden, es sei be-

absichtigt, in Brünn den Bau einer Kaserne für die SS-TV

in Angriff zu nehmen. Um diesen Plan bei der Aufstellung

des Bebauungsplanes, der z.Z. in Arbeit ist, berückeich-

tigen zu können, bittet Brigadeführer Frank um Vorlage

der bei Ihrer Dienststelle bezw, bei der SS-TV befind-

lichen eins hlägigen Unterlagen, damit er das Erforder-

liche im Einvernehmen mit Ihnen veranlassen kann.

Heil

IaOTTTH

18871

SS-Sturmbannführer.

2. Wv.am 2o.1o.1939.bei dem Unterzeichner.

8V-01
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Standortältester der i-VT.

Prag, den 14. Oktober 1939

Prag

Betr.: Bau einer Kaserne für die -T.V. in Brünn.

Bezug: Ihr Schrb. v. 12.10.39

--a

bogang!

/_78170.19.

ligifiy

An den

Höheren - und Polizeiführer

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

Herrn Staatssekretär, i-Brigadeführer F r a n k ,

Prag.

Hier befinden sich keinerlei Unterlagen darüber, daß in Brinn

eine Kaserne für die W-T.V. gebaut werden soll. Ich werde mich

mit der Dienststelle der #-T.V. in Brünn in Verbindung setzen

um dort Weiteres zu erfragen und dann berichten.

Der Standortälteste der H-VT.Prag

mm

4-Obersturmbannfihrer.

formtr orpear

grir Ranhi

nind mit lr dilh

i Rikgal an dar

divo d fom Tb.
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A0.1.12.32
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20e. am tA. 1gg beidene

Untogercher.
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Der Reichsführer  und

2 f

Chef der deutschen Polizei

Hauptamt Haushalt und Bauten

4=Meubauleitung Brünn.

Brünn, den 10. Nov. 1939.

Betr.: Bau einer Kaserne für die SS.-TV.

Bezug: Brief des Hauptamtes vom 31. Okt. 1939.

fre

Anlg.: -

An den

Höheren SS und Polizei - Führer

beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

Herrn Štaatssekretär SS Brigadeführer

Frank,

Prag.

Wie mir mitgeteilt wurde, wurden Ihrerseits Unterlagen über den

Bau von Kasernen für die Ss TV. in Brünn beim Standortältesten

der SS-Tv. in Prag angefordert. Ich möchte Sie bitten, mir,

bezw. dem Hauptamt Haushalt und Bauten in Berlin, mitzuteilen,

zu welchem Zwecke und was für Unterlagen von Ihnen benötigt

werden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen,

daß die Arbeiten vom Hauptamt Haushalt und Bauten, Amt II/b,

Berlin-Lichterfelde, Unter den Eichen 126, durchgeführt werden

und daß eventuelle Anfragen direkt an diese Dienststelle zu

richten sind.

Heil Hitler!

Der Bauleiter

der SS Neubauten TV., Brünn.

by luiteuuy

Bitte wenden !

J
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Prag, den 27. November 1939.

G.R. mit 2 Anlagen

Herrn Ministerialrat Dr. F i s c h e r

unter Bezugnahme auf den Inhalt des umstehenden Schrei-

bens und der Anlagen mit der Bitte um Kenntnisnahme

übersandt.

Ich beabsichtige, dem Hauptamt Haushalt

und Bauten zu antworten, dass die einschlägigen Unter-

lagen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes ben igt

und dass Sie sich mit ihm dieserhalb in Verbindung set-

zen würden. Ich bitte um Ihre Zustimmung, dass entspre-

chend geantwortet werden kann.

.→A

Amin2 Anen

Lun R .fien

Japraif.

 L a  pi a i  

Mp an,  idmin

f Mhitoeterlt . ain fnka

Iy tiff igafosh u o dHaf

pi,  Haii t d Rei

f i ae i  fi ba  i

Sa, si  i.

T
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11. Dezember 1939.

St.S. 326/39.

Bau einer Kaserne für die SS-Ty.

Dort.Schreiben vom lo.ll.1939 - ohne Zeichen.

12.  10

An den

'

RFSS und Chef der Deutschen Polizei,

Hauptamt Haushalt und Bauten,

BS-Neubauleitung Brünn,

Brünn.

Die Landinanspruchnahne zu Bauten irgendwelcher

Art oder zu sonstigen Zwecken durch die Schutzstaffel ist

in gleicher Weise, wie es bei der Wehrmacht ge chieht,

vor Beginn einer Planung don Ant des Herrn Reichsprotek-

tors zu melden. Diese Anordnung ist im Hinblick auf die

Notwendickeit einer vom Amt des Herrn Reichsprotektors ge-

steuerten zentralen Planung verständlich. Ich habe Hermn

Ministerialrat Dr, Fischer vom Amt des Herrn Reichsprotek-

tors ersucht, sich mit der dort. Dienststelle in Verbin-

dung zu setzen und Über die dem Bau der Kaserne zugrunde

liegende Plaiung das gegenseitige Einvernehmen herzustel-

E

len.

Heil

Hitler!

J

SS-Gruopenführer.

88859

Bitte wenden !
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2.)

Mit 3 Anlagen

Herrn Fischer

unmittelbar zugeleitet.

Ich bitte,mich unter Rückgabe der Anlagen zu

gegebener Zeit über den Stand der Angelegenheit zu unter-

richten.

lman

Generalreferat für Raumordnung.

Prag, den 17.Januar 1940

I RO 47/4o WH 12

Dem

Herrn S t a at s s e k r e tär

1/m2

über den Herrn Unterstaatssekretär

Betrifft : Bau einer Kaserne für die SS - TV.

mit der Bitte um Kenntnisnahme vorge-

legt.

14

Die mir übersandten Unterlagen sowie eine

Abschrift des Schreibens der Gruppe Mähren sind mit der

Bitte um Entnahme beigefügt.

Bei der Wahl des endgültigen Standorts

der Kasernen der SS - Verfügungstrüppe wird ebenso wie bei

der Wahl von Kasernen für die Wehrmacht darauf zu achten

sein, dass die Kasernen am Stadtrand liegen, damit die

Truppe einen kurzen Anmarsch(nicht über 2 - 3 km )

zum Übungsgelände hat. Die Wahl des Standorts mitten in

der Stadt,z.B. in Brünn auf dem Kuhberg , ist daher un-

zweckmässig. Für Prag hat SS-Standartenführer B a ll a u f

thf

Scr d ddr

Ni

rand von Prag vorzusehen

2738
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Ministeriafrat
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Anlage zu I RO 47/4o WH 12

Ab sc h rif t

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Dienststelle für das Land Mähren.

Brünn, den 16.Dezember 1939.

Aktz.: VIII.

Vertraulich !

An

den Reichsführer SS

Chef des Hauptamtes Haushalt und Bauten,

z.H.Herrn SS - Gruppenführer Pohl o.V.i.A.

Berlin - Lichterfelfe,

Unter den Eichen 126.

Betr.: Bauvorhaben der SSTV in Brünn.

Ich bestätige die Vereinbarungen, die mein

Planungsreferent Dipl.Ing. Arke mit Sturmhauptführer

Weuster und Architekt Pietschmann über die Bebauung des

Kühberggeländes in Brünn getroffen hat.

Hiernach wurde festgestellt, dass die

Barackenbauten schon zu weit fortgeschritten sind, als

dass gegenwärtig an eine Verlegung des Bauvorhabens

an eine andere Stelle gedacht werden kann. Das Kuhberg-

gelände hat im Rahmen der neuen- von deutschen Gesichts-

punkten getragenen - Stadtplanung von Brünn eine besondere

Bedeutung. Es ist ein hervorragendes Wohngebiet, das für

die Aufnahme einer vorbildlichen deutschen Siedlung

bestimmt ist. Gegebenenfalls ist auch an die Errich_

tung notwendiger öffentlicher Bauten gedacht. Der Bau

einer Kaserne für ein SsTy-Bataillon und der dazuge-

hörigen weiträumigen Nebenanlagen ( Sportplatz,Schwimm-

becken etc) würde den grössten Teil des Kuhberggeländes

in Anspruch nehmen. Es bestand Übereinstimmung mit der

Auffassung meines Planungsreferenten, dass dieses Gelände

für eine Landinanspruchnahme durch die Kasernen viel

zu wertvoll ist. Es sind Möglichkeiten vorhanden, die Ka-

sernen an anderen Stellen zu errichten ; die Geeig-

netheit im einzelnen müsste allerdings noch nach-

geprüft werdän.

Unabhängig_
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Unabhängig von der Frage, welchen Standort

der endgültige Kasernenbau erhalten soll, wird zu gegebe-

ner Zeit zu prüfen sein, ob und wann auch die zur Zeit

im Bau befindlichen Baracken verlegt werden müssen,

damit das Kuhberggelände der planerisch zweckmässigen

Nutzung zugeführt werden kann. Vor 1 - 2 Jahren wird

jedoch nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge eine Ver-

legung nicht in Betracht zu ziehen sein.

Im Zusammenhang hiermit wurden die tschechi-

schen Pläne erörtert, die eine Bebauung des Kuhberg-

geländes mit Kliniken der tschechischen Universität und

mit anderen grösseren Gebäuden vorgesehen. Dieser Plan

darf nicht zur Durchführung gelangen. Die Landesbehörde

in Brünn hatte gewünscht, dass das für die SS - Paracken

im süddlichen Teile notwendige Erweiterungsgelände

gegen ein nördlich der Baracken liegendes Gelände ausge-

tauscht werden sollte, um den Bau der Kliniken auf dem

verbleibenden südlichen Restteil des Kuhberges zu ermög-

lichen. Dies wäre an sich möglich, doch bestand Überein-

stimmung darüber, dass gerade wegen der nationalpolitischen

Notwendigkeiten die SS nicht auf diesen Geländeaus-

tausch eingehen soll. Darüber hinaus soll versucht wer-

den, seitens der SS das gesamte Kuhberggelände in Be-

sitz zu nehmen, damit auch die weiteren Absichten auf

teilweise Bebauung verhindert werden können. Entsprechende

Verhandlungen wollte Sturmhauptführer Weuster sofort führen.

Hierbei sollten die der Stad■emeinde gehörenden Parzeller

nicht käuflich erworben werden, sondern nur pachtweise

übernommen werden. ( Die Bodenpreise in Brünn sind unge-

wöhnlich hoch , es ist beabsichtigt, sie zu senken. Mit

Riicksicht hierauf soll ein Kaufvertrag zwischen

deutschen Dienststellen vermieden werden.)

Ich würde dafür Sorge tragen, dass baldigst

ein neuer Bebauungsplar rüz das Kuhberggelände aufgestellt

_wird_

27387



wird, damit auch die jetzigen Massnahmen, so z.B. die Zu-

fahrtstrasse zu den SS - Bauten und etwaige Wohnbauten,

sich in den Rahmen der Gesamtplanung einpassen.

Unter Bezugnahme auf die verschiedentlichen

Rücksprachen meines Planungsreferenten mit

Dipl.Ing. Pietschmann bitte ich um Bestätigung dieser

Vereinbarung.

Tgb.Nr. 3o2l/VIII.

An den

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

in Prag.

Vorstehende Abschrift übersende ich

zur gefl. Kenntnis.

gez. : Naudé



Generalreferat für Raumordnung

Prag, den 3o.VII.1940.

I RO 49/501/19

Abschrift

Betrifft: Kuhberggelände in Brünn

1.)Vermerk:

Am 3o.VII. suchte SS-Obersturmführer Helmut Fricke

im Auftrag des SS-Gruppenführer P o h 1 Herrn Oberreg.Rat

Dr. G i e s auf, um mit ihm die Frage der Übertragung des

Kuhberggeländes in Brünn an die Waffen-SS zu klären. Ver-

langt wird die sofortige Eigentumsübertragung, doch soll

das Gelände wie bisher nicht mit festen Bauten belegt wer-

den, um die Erstellung eines neuen Bebauungsplanes nicht

zu hindern. Die Wahl des Stéandortes für den endgiltigen

Kasernenbau bleibt, entsprechend dem Schreiben der Gruppe

Mähren vom 16.12.1939, einem späteren Zeitpünkt vorbehal-

ten.

Herr Oberreg.Rat Dr. G i e s wird die Gruppe

I/1 d nach Rückkehr von Herrn Oberreg.Rat H u f n a g e 1,

der heute dienstlich abwesend war, wegen weiterer Veranlas-

sung benachrichtigen.

2.) An die

Gruppe Mähren

in B rün n

Betrifft: Wie vor

Bezug: Ihr Schr.v.26.3.194o.

Wie ich eben erfahre, soll die Übertragung

des Eigentums an dem Kuhberggelände an die Waffen-SS sofort

erfolgen. Hierdurch würde der Entscheidung über den endgil-

tigen Standort der SS-Kaserne in Brünn nicht vorgegriffen.

Zunächst ist nur die Errichtung von Baracken in Aussicht

genommen, damit auf, städtebauliche Neuordnung von Brünn

dir

noch
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noch Rücksicht genommen werden kann.

Wegen Eilbedürftigkeit bitte ich, mir ihre

Stellungnahme umgehend bekanntzugeben.

Im Auftrage:

Gez. Dr. Rössler

An das

Büro des Herrn Staatssekretärs

z.Hd.v.Herrn Oberregierungsrat Dr. G i e s

im Ha us e

Vorstehende Abschrift übersende ich mit der

Bitte um Kenntnisnahme.

tg

Ministerialrat

Prag, den 1. August 1940.

1.8

G.R.

M£1

Herrn Hufnagel

zur Kenntnis übersandt.

Ich wäre Ihnen für einen Anruf in der Angelegen-

heit zu Dank verbunden.

a

88.

h18

fic..

Abteilung I

Prag, den(0 August 1940

I W - 7618

27385

Urschriftlich

Herrn

ORR Dr. G i e s

im H a u se

nach Einsichtnahme unter Bezugnahme auf die fern-

mündliche Unterredung vom 8.8.l940 zurückgeleitet.

mon
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Prag, den 6. August 1940.

1.) Vermerk.

In der einschlägigen Angelegenheit hat das

-Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft den

Wunsch geäussert, das Kuhberg-Gelände in Brünn

solle unbeschadet des durch die Stadtplanung

für den Kasernenbau usw. endgültig ausgewie-

senen Geländes bereits jetzt - und zwar auf

Grund des Staatsverteidigungsgesetzes - der

Waffen i zu Eigentum übertragen werden. Hier-

bei geht das Hauptamt Verwaltung und Wirt-

schaft von der Erwägung aus, die Waffen I wer-

de sich bei der Zuteilung von Gelände günsti-

ger stellen, wenn sie in Brünn bereits Grund-

besitz zu Eigentum hätte. Der einschlägige

Vorgang befindet sich derzeit bei Herrn Huf-

nagel.

2.) Wvl. am 15.8.1940 bei dem Unterzeichner.

Soitr.

A
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Prag, den 25. September 1940.

1.) Vermerk.

Ich habe die einschlägigen Akten des Antes des

Reichsprotektors am 23.9.1940 11-Hauptsturmführer

Fricke zu treuen Händen zur Einsichtnahme und

Auswertung zur Verfügung gestellt. Hauptsturm-

führer Fricke bat darum, dass die Anerkennungs-

gebühr für die Überlassung des Kuhberggeländes

an die Waffen-i möglichst niedrig gehalten werde.

Seinerseits versprach Hauptsturmführer Fricke,

darüber Auskunft zu geben, ob die Meldung der

Dienststelle Mähren über die beabsichtigte Neu-

erstellung von Bauten auf dem Kuhberggelände

durch die Waffen-f zuträfe.

2.) Wvl. am 1.10.1940 bei dem Unterzeichner.

)o f

SL. πA 2
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Der Reichsführer-

Berlin-Lidterfelde West, den l. Oktober l940

und Thef der deutschen Polizei

Unter den Gidhen 126

im Reidhsministerium des Jnnern

Serncuf:765101

Der Chef des Hauptamtes

Durch Eilboten!

Baushalt und Bauten

I/2 4901/Fr/Dt.

Einschreiben!

Betr.: Grunderwerb für die Unterkunft des

4-TV.-Bataillons Brünn.

TT

An

4-Obersturmbannführer G i e s

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Prag

Czernizn-Palais

Obersturmbannführer!

Anliegend übersende ich Ihnen die mir zu treuen

Händen überlassenen Akten mit verbindlichsten Dank

zurück. Ich bin erst Ende vergangener Woche von einer

längeren Dienstreise nach Berlin zurückgekehrt und

komme deswegen erst heute dazu, die Angelegenheit

zu erledigen.

Ich bitte insoweit um Entschuldigung.

Mit

7

Heil Hi tler

I bernert: thr triole Levile an dis.

bin ich Ihr

Ead ter visyetite.

Fie

2 bryongs leirige,

1

2/40.40.

y-Hauptsturmführer.

St. S.3l2



den 16. Oktober 1940.

Lieber Kamerad Fricke!

17:X. 1940

Auf Ihr Sehreiben vom 1.d.Mts.- Zeichen 1/2

49o1/ir/Dt., betr. Grunderwerb für die Unterkunft

des l-vt,-Bataillons Brünn, erwidere ich, dass

auf Grund eines unsches von Prof. Speer Prof.

Niemeyer, der sich bislang mit den Planungsvor-

arbeiten für die Stadt Prag beschäftigt hat,

die Plenungsvorarbeiten für die Stadt Brümn

übernehmen wird. Prof. Niemeyer wird in den

nächsten Tagen die Stadt Brünn einer Besichti-

gung unterziehen, Unter diesen Umständen wäre

ich Ihnen für eine kurze Mitteilung zu Dank

verbunden, ob die Meldung der Dienststelle Mäh-

ren über die beabsichtigte Neuerstellung von

Bauten auf dem Kuhberggelände in Brünn zu Gunsten

der Waffen-ij zutrifft. Ich darf daran erinnern,

dass bei den Vorverhandlungen, die über den Er-

werb des Kuhberggeländes geführt worden sind,

von der Annahme auegegangen wurde, weitere Bau-

ten würden derzeit nicht errichtet und es hande-

le sich lediglich darum, die Belenge der Waffen-

bei der künftigen Ausweisung von Baugelände im

hi m

SA38T
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Bereich der Stadt Brünn zu sichern. Lässt sich diese

Annahme nicht mehr aufrechterhalten, muss m.E. eine

Begründung für die Notwendigkeit der Neuerstallung

von Bauten auf den Kuhberggelände alsbald ausgear-

beitet und vorgelegt werden. Ich möchte verhindern,

dese im Zuge der Besichtigung der Stadt Brünn der

Versuch unternommen wird, den Erwerb des Kuhbergge-

ländes wegen des angeblichen Wegfalls der Voraus-

setzungen, die den Vorverhandlungen zu Grunde gele-

gen Rätten, zu stornieren.

Heil Hitler!

Thr

2

4-Obereturmbannführer.

An

4-Hauptsturmführer Fricke,

B e r l i n - Lichterfelde-leet,

Unter den Eichen 126,

27381

2.

Wv.am 2o.1o.194o bei dem Unterzeichner.



S9
Der Reidhsführer-4
Berlin-Lidterfelde We■t, den 21. Oktober l940
und Chef der deutsdhen Polizei
Unter den Gidhen 126
im Reidjsminifterium des Jnnern
Serneuf:765101
Der Thef des Hauptamtes
Büro des S aa.sfekretärs
Baushalt und Bauten
Durch Eilboten
bewn Reidhsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Eing.: 22.0KT.1940
An
Tgb. N.
#-obersturmbannführer
Dr. Robert G i e s
beim Reichsprotektor in Bühmen und Kähren
Prag I
Ozernin-Palais
Obersturmbannführer!
Für Ihr Schreiben vom l6.d.M. danke ich Ihnen bestens
und erlaube mir, Ihnen hierauf folgendes mitzuteilen:
Bei den Verhandlungen über die Abgabe des Brünner Kuh-
berggeländes an die Waffen- wurde von den maßgeben-
den Prager bzw. Brünner Stellen wohl weniger der Vorbe-
halt, daß keine weiteren Bauten errichtet werden dürf-
ten, gemacht als vielmehr derjenige, daß dort keine
festen Bauten errichtet werden sollten, da damit eine
spätere anderweitige Verwendung dieses Areals in Frage
gestellt werden könnte. Dieser Vorbehalt ist auch von
Seiten der Waffen- anerkannt worden. In Beachtung die-
ser Abmachung und der ins Auge gefaßten Möglichkeit,
später feste Kasernengebäude für die Brünner Garnison
der Waffen- an anderer Stelle zu errichten, sind auf
dem Kuhberggelände durchweg nur lose Bauten (Baracken)
aufgeführt worden. Eine Ausnahme mußte lediglich für die
Gebäude gemacht werden, in die die Waffenmeisterei und
die Garagen verlegt werden sollte Hier ist aus baupoli-
zeilichen und technischen Gründen eine feste Bauweise
erforderlich. Das Gleiche gilt für die Pferdeställe. Auf
alle Falle hat dies jedoch nichts mit der Frage des pre-
visorischen Charakters der ganzen Anlage zu tun. Wenn
sich die bezeichneten Anlagen, die, wie gesagt, aus tech-
nischen Gründen massiv gebaut werden müssen, noch im Bau
befinden oder jetzt erst begonnen wurden, so verstößt
dies jedenfalls nicht gegen irgendeine von Seiten der
Waffen-l gegebene Zusage. Letzteres um so weniger, als
dem Landesplaner in Brünn die von der Waffen-ll für den
Kuhberg ins Auge gefaßte Planung rechtzeitig und voll-
ständig zur Kenntnis gegeben wurde. Es liegt daher m.E.
kein Umstand vor, der der Dienststelle Mähren oder sonst-
wem eine Handhabe bieten könnte, den von der Waffen-l
beabsichtigten Grunderwerb zu torpedieren. Sollten Sie in
-2-
St. S. VG18
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dieser Richtung jedoch anderer Meinung sein, so wäre

ich Ihnen für nochmaligen Bescheid sehr verbunden.

Mit

H e i l H i t l e r !

bin ich

Ihr ergebener

Filh

M-Hauptsturmführer.
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Prag, den 22. Oktober 194o.

Generalreferat für Raumordnung

beim Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren

Eing.: 2 0KT.1940

Tgb. Nr.

1226/501/19

Akt. Z...

Anl.

G.R. mit 2 Anlagen

4-Sturmbannführer F i s c h e r

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kenntnis

übersandt.

Heil Hitler !

4-Obersturmbannführer.

Generalreferat für Raumordnung

Prag, den 23.0ktober 194o

I RO

1226/501/19

boyars! (

Ton

1,42=0.40.

Urschriftlich mit 2 Anlagen

an SS Obersturmbannführer Dr. G i e s

zurückgereicht.

Ich habe vor einer Woche bei einem dienstlichen

Aufenthalt in Brünn die Gelegenheit benützt, um mir

das Kuhberggelände anzusehen. Auch die Dienststelle

Mähren hat anerkannt, daß die Garagen und Ställe

nicht anders ausgeführt werden konnten als es geschehen

ist. Die Waffen SS hat inzwischen der Gruppe Mähren

nochmals bestätigt, daß durch die Inbesitznahme des

Kuhberggeländes der Frage der späteren städtebaulichen

Gestaltung und eines endgültigen Standortes der SS Stan-

darte nicht vorgegriffen werden soll.Die Gruppe Mähren

hat
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hat die Frage aufgeworfen, ob angesichts dieser Stel-

lungnahme die Übertragung der Grundstücke an die SS

dringlich sei. Im Gegensatz zurGruppe Mähren hege ich

bei der jetzt wiederholten Zusage keine Bedenken

gegen eine solche Übertragung, wenn dies aus politischen

Gründen erwünscht erscheint.

Mor

SS Sturmbannführer

Prag, den 9.Jänner 1941.

1.

Vermerk.

Die Angelegenheit kann als erledigt angesehen werden.

Daher

2.

z.d.A.

27378

St. Sh 18
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Prag, den 19. September 1944.

U.

1.)

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

20.IX. 1944

4-Untersturnführer Platow.

Den angeschlossenen Vorgang, dessen Bearbeitung wegen

vordringlicherer Arbeiten zurückgestellt werden mußte,

übersende ich gegen Rückgabe zur Kenntnis. Da der Ein-

druck besteht, daß der ehemalige H-Untersturmführer d.

Res. Jacek in politischer Hinsicht als einwandfreie Per-

sönlichkeit angesprochen werden kann, erscheint es an-

gezeigt, nachzuprüfen, ob die vom Wehrbezirkskommando

Leitmeritz seinerzeit verfügte Aberkennung der außer-

dienstlichen Eignung als Leutnant der Reserve zu Recht

erfolgt ist. Zu dem Zweck muß u.a. in den vor der Assen-

tierungskommission in Teplitz-Schönau im Jahre 1929 aus-

gefüllten Fragebogen und in die im Jahre 1930 aufgestell-

te Volkszählungsliste Einblick genommen werden. Ferner

ist zu erheben, ob Jacek im Jahre 1932 beim Eintritt in

den öffentlichen Schuldienst in dem Personal- und Stan-

desausweis die Rubrik Nationalität mit "deutsch" ausge-

    T 

und eine gelegentliche Mitteilung über den Stand der An-

gelegenheit bin ich zu Dank verbunden.

4-Standartenführer.

2.) wv. am 19.3.1945 bei dem Unterzeichner.
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Otto Reich

Linz/Donau, den 7. Dezember 1942.

-Oberführer

Landstraße'59/61.

Le a Reidisp atehtoe

Lieber Kamerad Gied

! in Duhmonuio mühcen.

Eing.s 25.JAN. 1943

Chb/b?

Ihr Brief betreffend.Jacek erdedchte mich in Linz,

wo ich zurzeit in Urleub bin. Ich neke ja an, daß

dieser Fell bereits erledigt ist. Dieser Fali interessiert

mich insofern, daß dem J. Gerechtigkeit wiederfährt und

er in die Schutzsteffel wieder aufgenommen wird.

Für die freundlichen Grüße des Gruppenführers danke

ich gehorsamst und bitte Sie dem Grüppenfthrer meine

ergebendsten Grtße übermitteln zü wollen.

Inden ich Sie herzlichst grüße und Ihnen ein frohes

und glückliches Neujahr wünsche, verbleibe ich mit

Heil Hitler !

Ihr

.Mim.

- Oberfunter.

1 Anlage

St.S√B-14c/41
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Sicherheitsdienst RF4

Prag=Bubentich , 23.10.1941.

SD-Leitabfchnitt Prag

Sachfenwveg

Fernfprecher 77444

2

- PA 2550/41

An den

31/1

Persönlichen Referenten

des Herrn Staatssekretärs

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

4-Obersturmbannführer Dr. G i e s

Prag.

Daa C aa 2a.:s

be.n Reicsprotektoc

in Böhmen und Mähren.

Eing.: 24. OKT. 1941

Tgb. Nr.:

Betr.: J a c e k , Anton, Lehrer

eB.F22.4.i9o9 in Mariaschein, Reichsangeh.,

wohnh,: Aussig, Hubertstr.7.

Vorg.: Dort St.S. VII B - 14/4l Br.Nr. 6041/41

v.9.7.1941.

Von der Dienststelle Reichenberg wird erst

jetzt über Jacek nachstehende Beurteilung übersandt:

" Jacek besuchte in den Jahren 1922 bis

1928 die deutsche Staatsrealschule in Aussig und

im Jahre 1931 bis 1932 die deutsche Lehrerbildungs-

anstalt in Komotau, Er war Mitglied

1. des deutschen Turnverbandes in den Jahren

1926 bis 1935, Mitgl.Nr. 7315 ohne Unterbrechung.

Er betätigte sich an Bezirks-Gau-und Verbandsturn-

festen und errang eine Anzahl erster Preise

2. des 1.deutschen Männergesangsvereines in

den Jahren 1933 bis 1935

3. des Verbandes deutscher Jugendherbergen

in den Jahren 1936 bis 1938 Mitgl.Nr. 1o21

4. des deutschen Landeslehrervereines / Aussig-

Ta  aat-ea

5. der SaP vom 6.4.1938 bis zur Angliederung

des Sudetenlandes. Nach der Angliederung des Sude-

St. S. √ L-14 6141
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tenlandes wurde er im Zuge der Uebernahme der SaP Parteimit-

glied. Gleichzeitig trat er am l.ll.1938 der i4

mit Mitgl.Nr. 3o6 8o4, dem NSLB an 1.1.1939 mit

der Mitgl.Nr. 4o2 729 und der NSV am 1.1.1939 mit

der Mitgl.Nr. 12 15o 734 bei. Am 1.lo.1939 wurde

er zum Kreissportlehrer für den Schulkreis Aussig

Stadt und Land mit Zustimmung des REM ernannt und

am 18.4.194o als Leiter des Sachgebietes Leibes-

und Wehrerziehung in die Kreiswaltung Aussig des

NSLB berufen. Von der Partei wird ihm vorgeworfen,

dass er

1. im Jahre 1938 mit Kindern am Sokolfest in Prag

teilgenommen haben und

2. ein grosses Gewicht auf seine tschechische

Namensschreibung gelegt hat.

Zu Punkt 1 wird erklärt, dass die Stadt Prag im

Jahre 1938 jeweils 2 gute Sehüler aus jeder Bür-

gerschule des Kreises eingeladen hatte, die Stadt

auf ihre Kosten unter der Führung einer Lehrperson

zu besichtigen. Vom Bezirksschulamte sei J. dazu

bestimmt worden, wenn das Programm der Besichtigung

auch für einen Nachmittag den Besuch des Sokolfestes

vorsah, so habe J. als Begleitperson dagegen

keinen Einspruch erheben können,

Zu Punkt 2/ erklarte J. selbst, dass er sich so

schreiben müsse, wie es sein Taufschein vorschreibe,

und zwar mit ■. Trotzdem habe er aber das Risiko

auf sich genommen, seinen Namen auf Ausweisen

(Turnerschein, Mitgliedskarte des Verbandes der

Jugendherbergen) mit tsch zu schreiben. Durch den

Beitritt zur SaP und durch Nichtbefolgung des

Mobilisierungsbefehles der Tschechen im Jahre 1938

habe er wohl seine Gesinnung gezeigt. Am 2o.7.1940

wurde J. zur Inspektieg der Waffen i nach Oranien-

97512
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burg bei Berlin einberufen und wurde später zur

Dienstleistung dem 4-Freiwilligenregiment " Nord-

west" in Hamburg zugeteilt. Am 24,6.194l liess ihm

sein Kompanieführer mitteilen, dass vom Führungs-

 hauptamt Berlin ein Schreiben vorliege, dass J.

mit sofortiger lirkung aus der Waffen-i und auch

aus derAllgemeinen 4 zu entlassen sei, Gleich-

zeitig wurde ihm mitgeteilt, dass ihm der Kommandeur

des Wehrbezirkskommandos in Leitmeritz und der

Wehrmachtsbevollmächtigte des Protektorates Böhmen

und Mähren die Eignung als Leutnant der Reserve

aberkannten. Auf eine hierauf durchgeführte per-

sönliche Vorsprache beim f-Führungshauptant in

Berlin sei dem J. mitgeteilt worden, dass vom Wehr-

bezirkskommando in leitmeritz die Aberkennung seiner

ausserdienstlichen Eignung als Leutnant der Reserve

vorläge, da er in seinen Personalakten des ehem.

tschechischen Heeres als Tscheche geführt sei. Dass

in seinen Personalpapieren des ehem. tsche-

chischen Heeres zur tschechischen Nationalität be-

kannte wird auf folgende Begebenheit zurückgeführt:

Als J. im Jahre 1929 in Teplitz-Schönau gemustert

wurde, sei es zwischen ihm und der Assentierungs -

kommission zu einer heftigen Auseinandersetzung ge-

kommen, da er den Personalfragebogen in deutscher

Sprache ausgefüllt zurückgab, obwohl er in einer

Rubrik auf diesen angegeben habe, dass er tschechisch

in Wort und Schrift beherrsche. Einige Gemusterte

hätten bei dieser Gelegenheit ausgesagt, dass sein

Vater Tscheche sei und im Sokolhaus verkehre. Da ihm

die Offiziere einredeten, dass er, wenn er aus einer
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Mischehe stamme, stets der Nationalität des Vaters

 pa q esa ae qs aes

den Personalbogen tschechisch nach ihrem Willen

aus, Da er in der Folgezeit die einmal schriftlich

. niedergelegten Angaben nicht mehr ändern konnte, blieb

er in den Augen der Milit rbehörden ein Tscheche.

Da J. am Tage der Volkzählung ( 1.12.193o) beim

tschechischen Militär diente, muss angenommen

werden, dass ihm die Nationalität wie in seinen

Personalakten des tschechischen feeres einge-

tragen wurde, J, könne jedoch nachweisen, dass

er beim Eintritt in den öffentlichen Schuldienst

im Jahre 1932 in dem von ihn verlangten Personal-

und Standesausweis die Rubrik Nationalität mit

17

deutsch" ausgefüllt habe."

∴G,

Aacoei

Reayyu4n-1

97511
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16. November 1942.

St.S. VII B - 14 b/41.

M

17. XI. 1942

1.)

An

-Standartenführer Reich,

Kommandeur der Nachschubkommandantur

der l und Polizei Russland-Nord,

Riga.

Standartenführer !

Unter dem l0.10.v.Js. - Zeichen St.S. 408/4l hatte Ihnen

4-Gruppenführer Frank eine Mitteilung in Sachen 4-Unter-

sturmführer d.Res. Jacek zukommen lassen. Kurze Zeit später

ging der gegen Rückgabe angeschlossene Bericht des SD-Leit-

abschnittes Prag vom 23.10.V.JS. - Zeichen B2-PA 2550/41

ein, der Ihnen, da Ihre Anschrift unbekannt war, bislang

nicht zugestellt werden konnte. Ich wäre Ihnen nach der

Durchsicht des Berichtes für eine baldgefällige Mitteilung

zu Dank verbunden, ob Sie an dem Fall noch interessiert

sind und welche Schritte bejahendenfalls unternommen werden

sollen.

Gruppenführer Frank hat mich beauftragt, Sie herzlich zu

grüßen. Ich hoffe Sie wohlauf und bin mit

Heil Hitler!

Ihr

4-Obersturmbannführer.

2.) Wv. am l4.1.1943 bei dem Unterzeichner.

Wiedecnorostegt am.44.443
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10. Oktober 1941.

M-Gruf.

St.8. 408/41.

1) An

Standartenführer Reich,

Kommandeur der H-Freiwilligen-Standarte "Nordwest",

H a m b u r g (Langenhorn 2).

Lieber Reich!

m   m   

führer d.Res. J a c e k danke ich. Jch habe den Fall

aufgreifen lassen, jedoch soeben die Nitteilung erhal-

ten, dass die Ermittlungen bislang zu keinem Ergebnis

geführt haben. Sobald die Ermittlungen zum Abschluss ge-

bracht sind, und ich in der Lage bin, mir selbst ein

Bild zu machen, erhalten Sie eine weitere Nachricht.

H e i l

4TH

ler!

Jhr

2) Wv. am 10.11.1941 bei mir.
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10/10
sicherheitsdienst RF
Prag-Bubentfch , 6.Oktober 1941.
SD-Leitabschnitt Prag
Sachfenweg
Ferniprecher 77444
B 2
PA 2550/41
Ditu des Staatsfektetücs
An den
beim Reichspcotehtor
Persönlichen Referenten
in Böhmen und mähren.
des Herrn Staatssekretärs
beim Reichsprotektor in Böhmen
44-Obersturmbannführer Dr.Gies
Tgb. Nr.:
Prag.
Betr.:
J a c e k , Anton, Lehrer,
gevez,t.igg9 in Mariaschein, Reichsangeh.,
wohnh.: Aussig, Hubertstr.7.
Vorg.: Dort St.S. VII B - 14/4l v. 7.7.1941.
Anlg.i 2 urschriftlich.
Die bisher über J. durchgeführten Er-
mittlungen haben zu keinem Ergebnis geführt. Bei-
folgend werden die Anlagen zurückgegeben. Die
Beurteilung wird sofort nach Eingang übersandt
werden.
∴.6.Raal,
St. S.√-4 a 41 4-Stmbafher
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SS-Freiwilligen-Standarte

Hamburg,den 3.Juli 1941

"Nordwest"

Langenhorn 2

Büro des Staats■ekcetärs

beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Eing.:

7. JULI 1941

G rup p e n f ü hr er !

Tgb. n

Der SS-Untersturmführer der Reserve J a c e k ,Anton,SS-Nr. 306 804,

geb.am 22.April 1909 in Mariaschein,wurde bei der Aufstellung der

SS-Freiwilligen-Standarte "Nordwest" als Zugführer nach hier ver-

setzt.Jacek versah seinen Dienst gewissenhaft und mit viel Liebe und

Fleiß.Sein Benehmen war stets anständig,bescheiden und kameradschaft-

lich.Infolge seines Lehrerberufes lag ihm die Erziehung der Hollän-

der und Flamen ganz besonders gut,sein Kompanieführer stellte ihm

das beste Zeugnis aus.Sein Zug war immer als einer der besten zu be-

zeichnen.

Am 24.Juni 1941 erhielt ich nun plötzlich,wie ein Blitz aus heiterem

Himmel,die Entlassungsverfügung aus der Waffen-SS und der Schutz-

staffel,sowie die Aberkennung des Dienstg■ades eines SS-Führers der

Waffen-SS.

Die Verfügung heißt:

Der Reichsführer-SS

Berlin,den 9.Juni 1941

Tgb.Nr.91/41/Na./L.

An den

SS-Untersturmführer der Reserve

J a c e k , Anton

(SS-Nr. 306 804)

Ich entlasse Sie mit sofortiger Wirkung aus dem Reserveverhältnis der

Waffen-SS und aus der Schutzstaffel.Durchdn Kommandeur des Wehrbe-

zirks Leitmeritz,sowie durch den Wehrmachtbevollmächtigten beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,wurde die außerdienstliche Eig-

nung als Leutnant der Reserve a.D.aberkannt.

Der Reichsführer-SS

i.V.

gez.Schmidt.

St. S.\ B_1$
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Ich ließ mir Jacek kommen und unterbreitete ihm dieses,er war voll-

kommen gebrochen und konnte sich seine schmachvolle Entlassung nicht

erklären,weil er sich absolut keiner Schuld bewußt ist.Hierauf rief

ich das Kommandoamt der Waffen-SS Berlin an,um dort eine Auskunft zu

erhalten.Aber auch hier bekam ich keine Auskunft.Ich verabredete,

Jacek nach Berlin zu schicken,damit er die Angelegenheit regeln kann.

Er kam wieder und meldete mir,daß er trotzdem entlassen werden müßte,

m  t      at

in Ehren in die SS aufgenommen werden,wenn er das Gegenteil unter Be-

weis stellen könnte.

Ich weiß nicht,was Jacek früher getrieben hat;wie aus dem beiliegenden

Bericht ersichtlich ist,hat er sich stets im deutschen Sinne betätigt.

Gruppenführer!

Ich bitte Sie gehorsamst,sich dieser Angelegenheit annehmen zu wollen.

Ist ihm unrecht geschehen,dann bitte ich ihm zu helfen,damit er wieder

ehrenvoll in die SS aufgenommen wird,zumal er sich als Lehrer in Staats

stellung befindet.Umsomehr,weil er sich bei mir in jeder Weise anstän-

dig benommen,seine Männer gut erzogen und immer eine SS-mässige Hal-

tung gezeigt hat.Sollte jedoch die Anschuldigung auf Wahrheit beruhen,

dann habe ich kein Interesse mehr für ihn.

Gruppenführer!

Darf ich Sie um eine kurze Mitteilung nach Erledigung bitten?

Indem ich Ihnen,Gruppenführer,alles Gute wünsche,verbleibe ich mit

Heil Hitler!

Ihr

Wm

SS-Standartenführer und Kommandeur.
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